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Seit über zwei Monaten 
ist die „MS Deutsch-
land“ auf Autopilot ge-

schaltet. Die Kanzlerin sitzt 
zwar noch auf der Schiffsbrü-
cke im Kapitänssessel – das 
aber nur geschäftsführend 
und ohne jede Richtlinien-
kompetenz. Kurz gesagt, es 
herrscht Chaos an Bord. Offi-
ziere und Matrosen meutern 
und halten die Passagiere in 
Geiselhaft. Doch alles Hau-
en und Stechen um die Ho-
heit auf der Brücke bringt 
den Luxusliner Deutschland 
nicht auf Kurs, sondern mehr 
und mehr ins Schlingern.

Der Schachspieler nennt 
so etwas eine Pattsituation. 
Rien ne va plus. Nichts geht 
mehr. Die Herrschaften kön-
nen es drehen und wenden, 
wie sie wollen – seit 12,6 % 
der Wähler die braune Pest 
an Bord gebracht haben, gibt 
es nichts mehr zu gewinnen, 
sondern nur noch zu vertei-
digen.

Und dazu zählt, das Er-
gebnis der Wahl zum 19. 
Deutschen Bundestag zu 

akzeptieren. Auch wenn die 
Christdemokraten vom Wäh-
ler schwer abgestraft wur-
den, noch stellt die Mutti-Par-
tei mit 32,9 % der gültigen 
Zweitstimmen mit Abstand 
die größte Bundestagsfrak-
tion. Merkel hat einen kla-
ren Regierungsauftrag er-
halten. Dolchstöße in den 
Rücken der Kanzlerin, wie 
von FDP-Chef Lindner bei 
den Jamaika-Sondierungen 
geführt, gleichen einem 
Putschversuch. Lindner hat 
der parlamentarischen Repu-
blik Deutschland mit seinem 
Nein zu einer Koalition mit 

Grünen und CDU/CSU einen 
Bärendienst erwiesen. Offen-
sichtlich ging es dem Parve-
nü nicht um das Wohl des 
Landes, sondern vorrangig 
darum, seinen narzisstischen 
Allüren freien Lauf zu lassen 
und ausschließlich das eige-
ne politische Kalkül in die 
Waagschale zu werfen. Lind-
ner will die Union rechts 
überholen und spekuliert 
auf die Zeit nach Merkel – in 
dem Glauben, er sei der Er-
löser, auf den die Deutschen 

schon so lange warten. Es ist 
nur noch eine Frage der Zeit, 
bis die FDP ins gleiche Horn 
wie die AfD bläst und nach 
Neuwahlen schreit.

Nur, um das zu erzwingen, 
müssen die Verfassungs-
juristen mitspielen. Eine 
Selbstauflösung des Parla-
ments außerhalb der Legis-
laturperiode ist aus Grün-
den der politischen Stabilität 
nicht vorgesehen. Somit ist 
die Bundesregierung, die nur 
auf Ersuchen des Bundesprä-
sidenten geschäftsführend 
im Amt ist, „unkündbar“.

Guter Rat ist jetz t teuer – auch 
für die Sozialdemokraten, die 
ja bekanntlich alles und jeden 
verraten. Sozialdemokratie 
ist gelebte Verarsche, auf die 
Verlass ist. Die Frage, die sich 
die SPD-Strategen derzeit 
stellen, ist, wie der Wortbruch 
dem Wähler am besten unter-
gejubelt werden kann und 
wie sich daraus Kapital schla-
gen lässt. Zur Auswahl ste-
hen die Duldung einer CDU/
CSU-Minderheitsregierung 
und eine Große Koalition. 

Letz teres bedeutet vier wei-
tere Jahre Stillstand und Re-
formstau – und zunehmende 
SPD-Verdrossenheit. Ersteres 
birgt die Gefahr, dass Angela 
Merkel die „MS Deutschland“ 
nur noch auf Sicht durch den 

Nebel der Politik lotst und 
auf Kollisionskurs mit der 
nächsten Sandbank ist. Das 
hätt e für die Sozen den Vor-
teil der aufschiebenden Wir-
kung. Wenn eine geduldete 
Merkel kentert, werden die 

Karten völlig neu gemischt 
– und Mutt i wird nicht mehr 
mitspielen. So gesehen böte 
eine von der SPD gegängelte 
Minderheitsregierung, deren 
Scheitern vorprogrammiert 
ist, die Chance für Sozial- und 
Christdemokraten gleicher-
maßen, Zeit zu gewinnen, um 
sich neu aufzustellen. Bewer-
berinnen, die scharf auf Mer-
kels Job sind, gibt es genug – 
in beiden Volksparteien.

Auch wenn es kaum zu 
glauben ist, aber aus hanf-
politischer Sicht wäre eine 
dauerhaft geschäftsführende 
Bundesregierung der Silber-
streif am düsteren Horizont 
der Cannabis-Prohibition. 
Der CSU-Landwirtschafts-
minister Christian Schmidt 
hat es mit seinem Alleingang 
beim Votum für die EU-Zu-
lassung des Unkrautgiftes 
Glyphosat vorgemacht, wie 
ein geschäftsführender Mini-
ster die Kanzlerin nebst Ka-
binett skollegen zu Statisten 
degradieren kann. Wer weiß, 
vielleicht gelüstet es ja den 
geschäftsführenden Gesund-
heitsminister Hermann Gröhe 
nach Rache, und er brüskiert 
den CSU-Kollegen ebenso mit 
einer Eigenmächtigkeit – und 
zwar mit der Zulassung von 
Cannabis zu Genusszwecken. 
Die Gunst der Stunde ist da, 
sie muss nur genutz t werden.
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Auch wenn Marihuana-
konsumenten spätestens 
seit der Veröff entli-

chung von Walter Moers "Schö-
ner Leben mit dem kleinen 
Arschloch" nachgesagt wird, 
dass diese Gatt ung Mensch 
aufgrund der künstlich her-
vorgerufenen Verschiebung 
von Zeitkontinuitäten mehre-
re Hundert Jahre alt werden 
kann, verwundert der immer 
schneller werdende Rhythmus 
sich wiederholender Ereignisse 
auch diese Spezies gewaltig. 

Dass 2017 - mit all seinen wich-
tigen Veränderungen für Can-
nabispatienten in Deutschland 
(Seite 5) - schon wieder ein Ende 
fi ndet und mit dem chinesischen 
Jahr des Hundes eine neue Zeit-
rechnung in 2018 beginnt - wenn 
mit Kanada das erste westliche 
Industrieland Marihuana für 
Genusszwecke im Juli vollstän-
dig legalisiert - demonstriert 
dafür die modernen Zeiten, in 
denen wir nach Jahrzehnten der 
andauernden Wiederholung 
angekommen sind. Wann sich 
eine Regierung hierzulande mit 

dem von über 70000 Bürgern 
gewünschten Legalisierungsthe-
ma ernsthaft auseinandersetz en 
wird, lässt sich aufgrund der 

ungewissen Zusammensetz ung 
zwar nicht prognostizieren, doch 
da eine äußerst erfolgreiche Peti-
tion nun die Verantwortlichen 
zwingend in die Mangel nimmt, 
wird Cannabis auch nach Weih-
nachten und Silvester wieder für 
diskussionsträchtige Schlagzei-
len sorgen und seine begonnene 
Rückkehr global fortsetz en.

Menschen, die eine seltene Aller-
gie gegen Marihuana entwickelt 
haben (Seite 2), sollten jedoch 
nicht in Panik verfallen, schließ-
lich nütz t das medizinisch wert-
volle Kraut in der Regel eher als 
zu schaden und unter legalen 
Bedingungen werden sich nicht 
nur Ärzte immer besser mit den 
Vor- wie Nachteilen der natür-
lichen Inhaltsstoff e auskennen. 
Dringend benötigt wird im 

kommenden Jahr dagegen die 
Abschaff ung von bisher benö-
tigtem Fachwissen, das aktuell 
noch bei Besitz  geringer Mengen 

Marihuana Strafmaß entschei-
dend sein konnte. Eine einheit-
liche Regelung für das gesamte 
Land kann nicht zu viel verlangt 
sein, betrachtet man den deut-
schen Fleckenteppich und die 
unterschiedlichen Regelungen 
im Bezug zu Kleinstmengen für 
den individuellen Gebrauch in 
den einzelnen Bundesstaaten 
(Seiten 16 – 17). Dass auch 2018 
kein Kraut gegen die noch im-
mer verbotene Hanfpfl anze 
wachsen wird, zeigen schließ-
lich auch die Erfolge auf dem 
wirtschaftlichen Sektor, wo ste-
tig neue Mitstreiter und alte Ha-
sen auf einem Feld zusammen-
fi nden (Seite 10 & 13), um über 
Umwege mit dem grünen Gold 
Geschäfte zu machen, die trotz  
professioneller Prohibition auch 
noch zu funktionieren scheinen. 

Laut dem chinesischen Horo-
skop für das kommende Jahr 
werden es eher diese individu-
ellen Anstrengungen sein, die 
eine Sache nach vorne bewegen 
und nicht gewaltige Gruppen-
ansammlungen, deren Kraft im 
Jahr des Hundes eher verpuff en 
soll. Dass jedoch einzelne Aufb e-
gehren nach dem Zusammenfi n-
den immer wieder selbst großen 
Imperien die Grenzen aufzeigen 
können und gesammeltes Ge-
bell gegen Ungerechtigkeiten 
Gehör fi ndet, bewies kurz vor 
dem Ende des rasend schnell 
vergangenen 2017 aber aus-
gerechnet noch eine wütende 
Schar Videogamer, die in den 
Krieg mit den Sternen zog (Sei-
te 20). Die Erde ist eben auch 
ein dummer Hundsstern ohne 
vorhersagbare Zukunft trotz  der 
vielen Wiederholungen.

Feiert daher schön und lasst 
euch immer schön feiern!

Eure Redaktion

Das Jahr des Hundes
2018 wird was werden.

Lang lebe die 
Geschäftsführerin 

Angela Merkel



Gerötete Augen, lau-
fende Nase, Nießen, 
Husten, Atemnot, ju-

ckende Haut, Anschwellen 
der Schleimhäute, Übelkeit 
und Erbrechen, alles das sind 
mögliche Symptome einer 
Allergie. Wie andere Pfl anzen 
auch, kann auch Cannabis All-
ergien verursachen. Als Aller-
gie wird eine überschießende 

Abwehrreaktion des Immun-
systems auf normalerweise 
harmlose Umweltstoff e be-
zeichnet. Solche als Allergene 
bezeichnete Umweltstoff e 
können Proteine, Metalle, Zu-
satz stoff e in Waschmitt eln und 
viele andere Substanzen sein.

Allergien, insbesondere In-
halationsallergien („Heu-
schnupfen“) sind häu-
fi ge Erkrankungen. Nach 
einer Untersuchung Ende der 
1990er Jahre wiesen 14,5 % 
aller Deutschen eine Allergie 
auf. Allergien haben in den 
vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten deutlich zugenom-
men. Cannabis besitz t eine nur 
geringe allergene Potenz, im 
Gegensatz  beispielsweise zu 
Pollen von Birken oder Grä-
sern. Dennoch wird weltweit 
mit einer Zunahme solcher 
Allergien gerechnet. Wenn 
Cannabis oder Hanf auf Feld-
ern angebaut wird, können 
die Pollen weit fl iegen und 
wie andere Pollen auch bei 
Personen, die ihnen ausgesetz t 
sind, im Laufe der Zeit Aller-
gien auslösen.

Wie bei den meisten Pfl anzen 
kann Pollen Allergien verur-
sachen, mit roten Augen, ge-
schwollener Nase und Asth-
ma. Sowohl Cannabis-Pollen 
als auch das Rauchen von 
Cannabis kann off enbar eine 
allergisch bedingte Luftnot, 

Husten und gerötete Augen 
hervorrufen. Hautkontakt 
durch Umgang mit dem Pfl an-
zenmaterial kann Juckreiz 
und Nesselsucht verursachen. 
Das Essen von Hanfsamen 
hat nach Berichten in der wis-
senschaftlichen Literatur zu 
Nesselsucht, Atemnot, und 
anderen Symptomen bis hin 
zum anaphylaktischer Schock, 

also schweren Kreislaufsym-
ptomen geführt. Manchmal 
kann auch ein Pilzbefall von 
Cannabispfl anzen verant-
wortlich für die Auslösung 
von Allergien sein.

Welche Inhalts-
stoffe der Canna-
bispflanze verursa-
chen Allergien? 

Nach dem ersten Fallbericht 
über eine Cannabisallergie aus 
dem Jahr 1971 wurde vermu-
tet, dass THC in diesem Fall 
für die Allergie verantwort-
lich war. Es war ein Hautt est 
(„Prick-Test“) durchgeführt 
worden, der positiv auf THC 
ausfi el. Allerdings gelten Can-
nabinoide heute als sehr sel-

tene Auslöser für eine Aller-
gie. Wesentlich häufi ger sind 
Proteine, also Eiweißstoff e, für 
eine solche überschießende 
Reaktion des Immunsystems 
verantwortlich.
Vor 10 Jahren hatt e eine 

Gruppe von Wissenschaft-
lern aus Spanien ein Protein 
in der Cannabispfl anze iso-
liert, das sogenannte Can s 3,

das zu einer Gruppe von 
Proteinen gehört, die auch 
in vielen anderen Pfl anzen 
(Tomate, Walnuss, Apfel, 
etc.) für Allergien gegen die-
se Pfl anzen verantwortlich 

sind. Diese Gruppe von Pro-
teinen werden Lipid-Trans-
fer-Proteine (LTP) genannt. 
Sie sind für den Transfer von 
Lipiden (Fett e, Fett säuren) 
durch die Zellwände verant-
wortlich. Weitere Proteine 
in der Cannabispfl anze mit 
einem allergenen Potenzial 
sind Thaumatin-ähnliches 
Protein oder Ribulose-1,5-Bi-
phosphonat-Carboxylase-/
Oxygenase. Es ist nicht wich-
tig, diese Proteine zu kennen, 
aber es ist nütz lich zu wissen, 
dass vor allem Eiweißstoff e 
für Allergien gegen Cannabis 

verantwortlich sind. Auch die 
Allergene in Pollen sind häu-
fi g Proteine.

Ich frage meine Patienten 
beim ersten Besuch nach 
möglichen Allergien, weil 
Allergiker mit einer Allergie 
gegen LTP-Proteine aus ande-
ren Pfl anzen, manchmal auch 
Allergien gegen das LTP-Pro-

tein in Cannabis entwickeln 
können. Man nennt das eine 
Kreuzallergie.
Die Behandlung von Aller-

gien gegen Cannabis wird 
so durchgeführt wie die Be-

handlung anderer Pfl anze-
nallergien: Vermeidung des 
Allergens, Antihistaminika, 
die eine durch die allergische 
Reaktion vermehrte Hista-
min-Ausschütt ung verhin-
dern, und eventuell Kortison-
präparate, die insbesondere 
bei einer akuten starken aller-
gischen Reaktion kurzfristig 
zum Einsatz  kommen. Eine 

Vermeidung des Allergens 
bedeutet einen Verzicht auf 
Cannabis oder zumindest auf 
die Cannabisbestandteile, die 
Allergien verursachen.
Es ist auff ällig, dass in den 

USA vor allem Personen All-
ergien gegen Cannabis entwi-
ckeln, die in der Cannabisin-
dustrie viel mit den Pfl anzen 
in Berührung kommen, bei-
spielsweise sogenannte Trim-
mer. Auch Menschen, die sich 
viel in Cannabisfeldern bewe-
gen und die Pollen einatmen, 
können betroff en sein.

Da die Cannabinoide selbst 
nur sehr selten Auslöser für 
eine Allergie sind, bestünde 
die Möglichkeit, statt  Canna-
bis reine Cannabinoide medi-
zinisch einzusetz en. Denkbar 
wäre auch, dass das Verdamp-
fen von Cannabisblüten, bei 
der nur ätherische Öle und 
Cannabinoide freigesetz t 
werden, eine therapeutische 
Nutz ung von Cannabisblü-
ten erlaubt, auch wenn eine 

Cannabis-Allergie gegen be-
stimmte Eiweißstoff e besteht. 
Es wäre dann aber wichtig, 
den sonstigen direkten Kon-
takt zur Pfl anze zu vermei-
den. Es sind mir allerdings 
bisher keine Untersuchungen 
zu dieser Frage bekannt, son-
dern nur ein Erfahrungsbe-
richt eines Patienten.

Die orale Verabreichung 
ist in vielen Fällen die 
einfachste und prak-

tikabelste Methode Canna-
binoide aufzunehmen. Der 
bekannteste Nachteil dieser 
Methode ist die relativ geringe 
Bioverfügbarkeit, die zudem 
von Person zu Person variiert. 
Hier drängt sich die Frage auf 
–kann die biologische Verfüg-
barkeit erhöht werden? 
In der Tat – die Antwort ist 

ja, und die Lösung denkbar 
einfach. Aktuelle Studien be-
stätigen die Theorie, dass der 
Konsum von Cannabinoiden 
zusammen mit Pfl anzenölen 
eine signifi kant höhere Bio-
verfügbarkeit bietet als der 
Konsum von Cannabinoiden 
allein [1]. 
In der durchgeführten Studie 

erhöhte die Verabreichung 
von Cannabinoiden zusam-
men mit Pfl anzenölen die bi-
ologische Verfügbarkeit von 
CBD fast um das Dreifache 
und die von THC um mehr als 
das Zweieinhalbfache. 
Und das ist noch nicht alles. 

Weitere Experimente haben 
gezeigt, dass die beiden be-

kannten Substanzen aus Hanf 
-  CBD und THC - eine hohe 
Ähnlichkeit mit den soge-
nannten Chylomikronen auf-

weisen. Chylomikrone sind 
Partikel, welche im Dünndarm 
produziert werden und Lipide 
aus dem Dünndarm über das 
Lymphsystem und die Leber 
in das Blutsystem transportie-
ren. Diese Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass beim Vorhan-
densein von Nahrungsfett en 
die Cannabinoide zusammen 
mit den Nahrungsfett en zu-
mindest teilweise über das 
Lymphsystem in das Blut-
system transportiert werden 
und dass sie dabei nicht von 
der Leber verstoff wechselt 
werden. Zudem ist die Durch-

querung der Cannabinoide 
zusammen mit den Lipiden 
aus dem Dünndarm direkt in 
das Lymphsystem ein interes-

santes Phänomen, weil viele 
wichtige Organe - wie die 
Lymphknoten, die Milz und 
einige Drüsen - Teile dieses 
Systems sind. 
Je mehr Fett e oder Öle zu-

sammen mit den Cannabi-
noiden konsumiert werden, 
desto höher wird der Lymph-
fl uss sein und desto mehr 
Cannabinoide bekommen 
die Chance unmetabolisiert 
in das Lymphsystem und an-
schließend das Blutsystem zu 
gelangen. Um auf diese Weise 
nun die Bioverfügbarkeit ihrer 
Produkte zu erhöhen, arbeiten 

gewissenhafte Produzenten 
jedoch einzig mit hochwer-
tigen Hanfsamenölen, wofür 
sie von ihrer Kundschaft be-

sonders geschätz t werden..
Natürlich bleibt die Frage, ob 

es gewünscht wird, dass die 
Stoff e unverändert durch die 
Leber gelangen, da mitt lerwei-
le auch immer mehr Studien 
nahelegen, dass zumindest ei-
nige der positiven Eff ekte der 
Cannabinoide ihrer Verstoff -
wechselung zugrunde liegen 
[2]. 
Somit wird aber auch ein-

deutig, dass die besagenden 
Gedanken, dass einzig Ta-
blett en und Extrakte ohne 
hinzugefügte Pfl anzenöle ei-
nen Nutz wert besäßen, nicht 

richtig sind und wohl nur auf 
schnellen Marketingstrategien 
fußen.
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Marlene Mortler, Dro-
genbeauftragte der 
Bundesregierung, sitz t 

als Abgeordnete der CSU im 
Deutschen Bundestag. Obwohl 
sie in den Medien oft wegen ih-
rer Arbeit als Drogenbeauftrag-
te viel Kritik einstecken musste, 
konnte sie bei der letz ten Wahl 
zum Deutschen Bundestag 
ihr Direktmandat im Wahl-
kreis Roth mit 81.167 Stimmen 
(44,5 Prozent der abgegebenen 
Erststimmen) verteidigen. Bei 
der Bundestagswahl im Jahr 
2013 holte sie noch die absolu-
te Mehrheit mit 50,6 Prozent. 
Somit sank ihre Gunst bei den 
Wählerinnen und Wählern 
im Wahlkreis Roth (Landkreis 
Nürnberger Land und Land-
kreis Roth) innerhalb von vier 
Jahren um 7,3 Prozentpunkte.

Mit diesem Ergebnis ist Mar-
lene Mortler im Kreise der CSU 
eine echte Lichtgestalt, verlor 
die Partei in Bayern innerhalb 
der letz ten vier Jahre ganze 10,5 
Prozentpunkte in der Wähler-
gunst bei den Zweitstimmen 
und kam nur noch auf 38,8 
Prozent. Die CDU verlor 7,3 
Prozentpunkte und die SPD 5,2 
Prozentpunkte in der Wähler-
gunst bei den Zweitstimmen. 
Keine im Bundestag vertre-
tene Partei wurde von den 
Wählerinnen und Wählern so 
stark abgestraft wie die CSU.
Aufgrund der Tatsache, dass 

die Verhandlungen über eine 
Jamaika-Koalition seitens der 
FDP abgebrochen wurden, 
wird es noch eine Weile dauern, 
bis sich hinreichend und genü-
gend Abgeordnete im Bundes-

tag für eine neue Koalition ei-
nigen können. Somit bleibt die 
alte Regierung geschäftsfüh-
rend noch im Amt und Marlene 
Mortler wird uns als Drogenbe-
auftragte noch eine Weile erhal-
ten bleiben. Und so hat Marlene 
Mortler derzeit die große Chan-
ce, überall dort nachzubessern, 
wo die Dinge nach vier Jahren 
Amtszeit noch im Argen liegen, 
zum Beispiel was die Versor-
gung der Patienten mit Canna-
bis als Medizin betriff t.

Anfang des Jahres erhielt die 
Drogenbeauftragte viel Lob in 
den Medien, weil sie das Ge-
setz  für Cannabis als Medizin 
mit Bravour auf den Weg ge-
bracht hatt e. Einstimmig hatt e 
der Bundestag am Donnerstag, 
19. Januar 2017, den Gesetz -

entwurf der Bundesregierung 
zur Änderung betäubungsmit-
telrechtlicher Vorschriften an-
genommen, wonach schwer-
kranke Patienten auf Kosten 
der gesetz lichen Krankenver-
sicherung auch mit hochwer-
tigen Cannabis-Arzneimit-
teln versorgt werden können. 
Nachdem der Bundestag das 
Gesetz  zur Verwendung von 
Cannabis als Medizin ange-
nommen hatt e, hatt e am 10. Fe-
bruar 2017 auch der Bundesrat 
zugestimmt. Das Gesetz  wurde 
dann am 9. März 2017 im Bun-
desgesetz blatt  veröff entlicht 
und trat somit am 10. März 
2017 in Kraft.

Als das Gesetz  „Cannabis als 
Medizin“ vom Bundestag am 
19. Januar 2017 einstimmig 

beschlossen wurde, erklärte 
Mortler: „Das heute vom Bun-
destag beschlossene Gesetz , 
Cannabis in medizinischer 
Form an schwerstkranke Pa-
tienten auf Rezept abgeben 
zu können, bedeutet für viele 
Betroff ene eine Entlastung. 
Wem Cannabis wirklich hilft, 
der soll Cannabis nun auch be-
kommen können, in qualitäts-
gesicherter Form und mit einer 
Übernahme der Kosten durch 
die Krankenkassen. Die Mög-
lichkeit, Medizinalcannabis in 
der ärztlichen Praxis einset-
zen zu können, ist ein großer 
Schritt  und steht für eine mo-
derne und diff erenzierte Ge-
sundheitspolitik.“

Solche Worte waren Balsam in 
den Ohren der Patienten, ja sie 

hoff ten auf eine Verbesserung 
ihrer Situation. Doch inzwi-
schen mussten viele Patienten 
feststellen, dass sich ihre Situ-
ation nicht verbessert, sondern 
verschlimmert hat. Kostete ein 
Gramm Cannabisblüten für 
Patienten mit einer Ausnah-
megenehmigung vom Bundes-
institut für Arzneimitt el und 
Medizinprodukte vor dem In-
kraftt reten des neuen Gesetz es 
etwa 15 Euro, so verlangen 
Apotheker jetz t oft mehr als 22 
Euro pro Gramm. Auch die an-
gekündigte Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen hat 
sich für viele Patienten als Am-
menmärchen erwiesen. Zahl-
reiche Patienten, die bereits 
vor Inkraftt reten des Gesetz es 
über eine Ausnahmegeneh-
migung des Bundesinstituts 

für Arzneimitt el und Medi-
zinprodukte verfügten, sehen 
sich mit einer Ablehnung der 
Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen konfrontiert.

Das neue Gesetz  war gut ge-
meint, doch bei der Umsetz ung 
haperte es kräftig und das Lob, 
das Marlene Mortler nach der 
Einführung des neuen Ge-
setz es via Medien zu lesen und 
hören bekam schlug rasch wie-
der in Kritik um. Nun hat die 
Drogenbeauftragte die große 
Chance, beim neuen Bundes-
tag Präsenz zu zeigen und die 
Abgeordneten zu überzeugen, 
dass es in diesem Gesetz  einen 
Paragraphen braucht, der das 
störrische Verhalten der Kran-
kenkassen und der Medizi-
nischen Diensten der Kranken-

kassen (MDK) Einhalt gebietet, 
damit allen Patienten, die es 
benötigen, auch wirklich in 
den Genuss der proklamierten 
modernen und diff erenzierten 
Gesundheitspolitik kommen. 
Es ist somit für Marlene Mort-
ler noch nicht zu spät, dafür zu 
sorgen, dass in ihrer Biografi e 
lobende Worte für ihr nachhal-
tiges Engagement zu Gunsten 
der Patienten festgeschrieben 
werden.

Verpasst die Drogenbeauf-
tragte jedoch diese Chance, 
wird in ihrer Biografi e zurecht 
massive Kritik zu fi nden sein, 
denn seit fast 20 Jahren prozes-
sieren Patienten vor Gericht, 
damit sie ihre Medizin bekom-
men. Und auch das neue Gesetz  
schaff t hier für viele Patienten 
keine Verbesserung ihrer Situ-
ation, sie müssen wieder vor 
Gericht ziehen, um ihr Recht 
auf ihre Medizin einzuklagen. 
Das neue Gesetz  ist für sie 
kein großer Schritt  nach vorne 
und steht somit nicht für eine 
moderne und diff erenzierte 
Gesundheitspolitik. Für all 
diese Patienten sind die groß-
spurigen Worte der Drogen-
beauftragten nichts anderes 
als üble Propaganda die mit 
ihrer Realität nichts zu tun hat.

Zum Schluss sei hier noch 
angemerkt, dass Marlene 
Mortler die SPD zu Gesprä-
chen für eine Neuaufl age der 
Großen Koalition auff ordert. 
Über das strikte Nein der So-
zialdemokraten zu einer mög-
lichen Rückkehr in die Regie-
rungsverantwortung könne 
sie sich in der aktuellen Lage 
nur wundern. Im Donaukurier 
vom 22. November 2017 ist zu 
lesen, dass die dieses Verhal-
ten „ziemlich daneben“ fi nde. 
Sollte es erneut zu einer Groß-
en Koalition kommen, können 
wir uns vielleicht auf weitere 
vier Jahre mit der Drogenbe-
auftragten Marlene Mortler 
freuen.

Beitrag von
Hans Cousto

Seit geraumer Zeit gärt 
das Gerücht, dass Mar-
lene Mortler (CSU) zum 

Ende ihrer Amtszeit immer 
ungenießbarer wird und wü-
tende Att acken gegen die rei-
tet, die ihr den Spiegel vor 
Augen halten und dabei kein 
Blatt  vor den Mund nehmen. 
Dass an diesem Gerücht etwas 
dran ist, lässt sich nunmehr 
nicht mehr leugnen: Am 11. 
September unterzeichnete der 
Referatsleiter des Justiziariats 
des Bundesgesundheitsmini-
steriums ein Schreiben, das 
an den Betreiber der Website 
„han  ournal.de“ adressiert 
war. Darin teilte Regierungsdi-
rektor Dr. Bernhard Osterheld 
dem Hajo-Herausgeber mit, 
dass der am 21. August auf 
der Website eingestellte Arti-
kel mit der Überschrift „Mort-
ler verteufelt Cannabis und 
bringt Schande über Deutsch-
land” die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Frau 
Mortler, massiv beleidigt. 
Daher habe die Beauftragte 
gegen den Autor des Artikels 

Strafantrag wegen Beleidi-
gung gestellt. Überdies wurde 
Hajo-Herausgeber Emanuel 
Kotz ian aufgefordert, den be-
sagten Artikel – mindestens 

aber alle beleidigenden Pas-
sagen – unverzüglich bzw. bis 
spätestens 18. September 2017 
vom Netz  zu nehmen.

Zunächst war nicht klar, ob 
es sich bei dem Schreiben um 
einen Fake oder einen Witz  
handelt, weshalb das Hanf 
Journal und Sadhu van Hemp 
der Sache keine weitere Be-
deutung beimaßen. Zumal der 
beanstandete Text als Polemik 
gekennzeichnet ist – einem 
Stilmitt el der Satire, die be-
kanntlich alles darf, sogar aus-
ländische Staatsoberhäupter 
mit Schmähkritiken herab-

würdigen. Oder wie zuletz t 
am Freitag, als die ZDF-Sati-
resendung „Heute Show“ die 
Zuschauer vor einem Partei-
kollegen der Mortler warnte, 

der als pissender Mops kari-
kiert wurde: „Vorsicht! Pis-
siger Dobrindt“.

Überdies war der Unterlas-
sungsauff orderung nicht zu 
entnehmen, welche Textpas-
sagen als ehrverletz end aufge-
fasst werden und zu entfernen 
seien. Die rustikale Vorge-
hensweise des Justiziariats des 
Bundesgesundheitsministe-
riums entspricht nicht unbe-
dingt dem allgemein gültigen 
Verständnis von Pressefrei-
heit. Vielmehr kommt die Un-
terlassungsauff orderung nach 
Gutsherrenart dem Versuch 

gleich, die Hajo-Redaktion 
einzuschüchtern und Sadhu 
van Hemp einen Maulkorb 
zu verpassen. Somit stand es 
für den verantwortlichen Ge-

schäftsführer Emanuel Kot-
zian außer Frage, dem Befehl 
aus dem Bundesgesundheits-
ministerium nicht nachzu-
kommen und den Artikel on-
line zu lassen. Wie angedroht 
wurde der Strafantrag wegen 
Beleidigung nach Ablauf der 
gesetz ten Frist auf Emanuel 
Kotz ian erweitert.

Seitdem herrscht Schweigen 
im Walde. Wieso und warum 
brachte Hajo-Redakteur Floh 
Söllner in Erfahrung. Der 
Vorgang liegt nicht, wie erst 
angenommen, bei der Staats-
anwaltschaft in Bonn, sondern 

seit Anfang Oktober in den 
Amtsstuben der Berliner Ju-
stizbehörden – und dort geht 
es wie am Flughafen BER ge-
mütlich zu. Bis heute ist die 

Staatsanwaltschaft untätig 
geblieben. Selbst der Klarna-
me des Autors wurde nicht 
erfragt, obwohl Marlene Mort-
lers Strafantrag vom 1. Sep-
tember datiert.

Wie es weitergeht? Das Hanf 
Journal lässt sich überraschen. 
„Ich denke, Mortlers Befi ndlich-
keit ist der Staatsanwaltschaft 
eher lästig“, sagt Sadhu van 
Hemp, der auch für Deutsch-
lands aufl agenstärkstes Satire-
magazin, den „Eulenspiegel“, 
schreibt. „Darüber zu befi nden, 
was Satire darf und was nicht, 
ist immer aufwendig und heikel 

dazu. Die Interpretation eines 
satirischen Textes, der eine sach-
liche Auseinandersetz ung zur 
Grundlage hat, lässt viel Spiel-
raum – und das auf rutschigem 
Geläuf. Deshalb wett e ich um 
einen halben Keks, dass es die 
Staatsanwaltschaft wie im ‚Fall 
Böhmermann‘ halten wird und 
die Ermitt lungen einstellt.“
„Und wenn nicht“, ergänzt 

Emanuel Kotz ian. „dann schal-
ten wir unseren Justitiar Hannes 
Honecker ein, um gerichtlich 
klären zu lassen, inwiefern im 
Fall von Frau Mortler die Über-
zeichnung menschlicher und po-
litischer Schwächen eine Herab-
würdigung darstellt.“

Beitrag von
Sadhu van Hemp

Feuer auf Marlene Mortler

Mortlers 
große 
Chance

Marlene Mortler zeigt Sadhu van Hemp an
Drogenbeauftragte der Bundesregierung stellt Strafantrag wegen Beleidigung – 
auch gegen Hanf-Journal-Herausgeber Emanuel Kotzian.
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Das A und O bei der 
Aufzucht von Canna-
bis ist die Genetik. Je 

nach Genetik wird die Ernte 
gut oder nur mitt elprächtig 
ausfallen. Deshalb haben die 
meisten Grower, die ich ge-
troff en habe, mit Stecklingen 
gearbeitet. Diese haben sie ent-
weder selbst von ihren Mut-
terpfl anzen geschnitt en oder 
irgendwie bekommen. Durch 
diese Methode konnten über 
die Jahre hinweg von ambitio-
nierten Gärtnern einige beson-
dere Phänotypen von diversen 
Genetiken als Stecklinge am 
Leben gehalten werden. Eine 
überaus bekannte Sorte, die 
seit Jahren nur als Steckling 
existiert, ist die grüne Hessin. 
Ihren Ursprung hat die Gute, 
wie der Name erwarten lässt,
in Deutschland. Dieser Strain 
ist so beliebt, dass er inzwi-
schen auch in Österreich in 
gut sortierten Stecklingsshops 
zu fi nden ist und hoff entlich 
noch lange bleibt. Die atem-
beraubende Cheese war vor 
vielen Jahren ebenfalls nur als 
Steckling erhältlich. Bis Big 
Buddha angefangen hat aus 
Cheese Stecklingen und ande-
ren Pfl anzen die berühmte Big 
Buddha Cheese zu kreieren. 
Daher gibt es seit einiger Zeit 
Cheese Samen zu kaufen. Ihr 
seht schon, die Selektion von 
Mutt erpfl anzen und Steck-
lingen kann überaus hilfreich 
sein. Denn nur so kann man als 
Grower wissen, was man sich 
zukünftig in seinen Schrank 
oder in seine Halle stellen will.

Ordnung bei 
den Muttis

Welche Ansprüche an die Ge-
netik oder besser gesagt an die 
Mutt erpfl anze gestellt werden, 
hängt individuell vom Gärt-
ner ab. Manche achten Pri-

mär auf Merkmale wie Ertrag 
und Blütezeit, wieder andere 
schauen nach Geschmack und 
Wirkung. Natürlich sind auch 
Faktoren wie Schädlingsre-
sistenz, Schimmelanfälligkeit 
und Hitz ebeständigkeit nicht 
zu unterschätz en. Aber das 

sind nur ein paar Faktoren, 
die beachtet werden können. 
Die Grower, die ich getroff en 
habe, legten ihr Augenmerk 
vor allem auf Geschmack und 
Wirkung.
Natürlich ist es hierfür über-

aus wichtig, dass man am 

Anfang sowohl die Mutt er-
pfl anzen als auch die Steck-
linge beschriftet. Denn nur 
so kann man überprüfen ob 
Mutt erpfl anze 1A und der 
dazugehörige Steckling 1A in 
Sachen Blüte und Wachstum 
dem Gärtner gefallen und eine 
Chance haben, als Mutt i in Be-
tracht zu kommen. Am bes-
ten sollte man sich eine Liste 
mit den wichtigsten Faktoren 
anfertigen. Merkmale wie Er-
trag, Geschmack, Blütedauer 
und Besonderheiten sollten 
individuell bei jeder einzelnen 
Mutt erpfl anze notiert werden. 
Ob die Mutt erpfl anze vom Sa-
men gezogen wird, oder aus 
einem Steckling entspringt, 
ist meiner Meinung nach un-
erheblich. Wichtig ist nur, dass 
die Mutt erpfl anzen ab und an 
erneuert werden. Wenn die 
Pfl anzen dann gänzlich ihre 
Blüten ausgereift haben. Ist 
es an der Zeit alle Stecklinge 
genau unter die Lupe zu neh-
men. Jetz t kann man anfangen, 
die einzelnen Phänotypen zu 
begutachten. Ein Phänotyp ist 
eine ganz bestimmte Erschei-
nung von einer gewissen Ge-
netik. Also zum Beispiel bei ei-
ner White Widow Genetik die 
Pfl anze, die den meisten Harz 
produziert oder sich nur sehr 
wenig stretcht in der Blüte-
phase. Nachdem jede der Da-
men ausgiebig gewogen und 
verköstigt wurde, ist es an der 

Zeit die Mutt erpfl anzen auszu-
wählen, die für spätere Grows 
gebraucht werden sollen.

Das Schneiden 
der Stecklinge

Nach einer Weile ist es dann 
so weit und die ersten Steck-
linge können geschnitt en wer-
den. Hierfür benötigt man 
eine Schere, ein Skalpell, ein 

Glas Wasser, ein Plastikbrett  
zum Schneiden, ein kleines 
Gewächshaus, etwas Perlite, 
ein paar Steinwollwürfel oder 
ähnliches und zuletz t, wenn 
möglich, etwas Wurzelhor-
mon (z.B. Clonex+). Bei den 
Werkzeugen sollte unbedingt 
auf Sauberkeit geachtet wer-
den. 

Zuerst sollten die Stein-
wollwürfel unbedingt einige 

Stunden in einer schwachen 
Nährstoffl  ösung mit einem 
pH-Wert von unter 6,5 ruhen. 
Da die Würfel einen pH-Wert 
von über 7 besitz en, ist die-
se Umgebung für frisch ge-
schnitt ene Stecklinge nicht zu 
empfehlen. Durch den gerin-
gen pH-Wert im Wasser, passt 
sich der pH-Wert im Stein-
wollwürfel an. Nachdem die 
Würfel einige Stunden geruht 
haben, kann man die Würfel 

etwas ausdrücken, um über-
fl üssiges Wasser zu entfernen. 
Anschließend wird ein Eierbe-
cher mit etwas von dem Wur-
zelhormon befüllt und die an-
deren Werkzeuge gerichtet. 

Mit der Schere schneidet man 
einen Ast ab der zwischen 
15 und 25 Zentimetern lang 
sein sollte, je nach Größe der 
Mutt erpfl anze, kann man den 
Steckling auch etwas kürzer 
schneiden. Wichtig ist, dass 
der Steckling ein paar Ast-
gabelungen (Internodien) be-
sitz t. Man sollte den Schnitt  
mit der Schere etwas unter 
einer Internodie durchfüh-
ren. Danach kommt der Ast 
direkt in das Glas mit Wasser, 
so bleibt der Steckling frisch. 
Wird der Schnitt  zu lange Sau-
erstoff  ausgesetz t, könnte der 
Steckling eingehen. 

Danach holen wir den Ast 
(Steckling) aus dem Wasser 
und legen ihn auf das Brett  
und schneiden mit zwei 
Schnitt en den Ast von der 
untersten Internodie frei. Ein 
Schnitt  geht von links oben 
nach rechts unten und der an-
dere Schnitt  von rechts oben 
nach links unten. Dadurch 
bekommt der Steckling mehr 
Fläche zum Wurzeln. Die 
Schnitt e sollte leicht schräg in 
einem 45-Grad-Winkel ausge-
führt werden. Daraufh in wird 
der kleine Steckling an der 
Schnitt fl äche in das Wurzel-
hormon getaucht und danach 
in einen leicht ausgedrückten 
Steinwollblock gesteckt. Soll-
ten die Stiele des Stecklings zu 
dick oder zu dünn für die vor-
gefertigten Löcher des Stein-
wollblocks sein, empfi ehlt 
es sich selbst ein Loch in den 
Würfel zu stechen. So hat er 
den Platz , den er braucht und 
sitz t stabil und sicher in der 
Steinwolle. 

Diesen Würfel sollte man 
dann in dem Gewächshaus 
aufb ewahren. Der Boden von 
dem Gewächshaus sollte mit 
angefeuchteten Perliten aus-
gelegt sein. So kann man 
die Luftfeuchtigkeit in dem 
kleinen Gewächshaus schön 
hochbekommen und halten. 
Denn Stecklinge mögen es 
feucht und warm. Deswegen 
gibt es auch Heizmatt en, die 
unter das Gewächshaus gelegt 
werden. Aber man kann auch 
einfach versuchen die Tem-
peratur in dem Stecklings-
raum auf guten 20 Grad zu 
halten und das Gewächshaus 
auf eine Isomatt e zu legen. 
So wird der Boden vom Ge-
wächshaus nicht zu kalt und 
die Stecklinge schaff en es ge-
mütlich in 10-14 Tagen durch-
zuwurzeln. Der Vorgang wird 
dann so oft wiederholt, bis 
man genug Stecklinge hat. 

Sicherheitshalber sollten aber 
immer ein paar mehr Stecklin-
ge anfertigt werden als nötig, 
falls mal ein Steckling nicht 
so anwurzelt wie gewünscht. 
Die Stecklinge sollten jeden 
Tag gelüftet werden, hierfür 
wird einfach täglich das Ge-
wächshausdach abgehoben. 
Nach den ersten 5 Tagen soll-
te man die Feuchtigkeit der 
Steinwollwürfel überprüfen, 
damit die Stecklinge nicht 
zu trocken sind. In der Regel 
sollten die Blöcke aber für 5-7 
Tage die Feuchtigkeit halten.

Der Platz

Stecklinge können fast über-
all gehalten werden, da so ein 
Gewächshaus für Stecklinge 
recht klein ist. Für die Beleuch-
tung reichen einfache Leucht-
stoff röhren, die nicht wirklich 
warm werden. Allerdings 
brauchen Mutt erpfl anzen 
schon etwas mehr Platz . Des-
wegen sehe ich in der letz ten 
Zeit öfters kleine Homeboxen 
(60x60 oder 80x80), die einen 
zweiten Boden eingebaut ha-
ben, so kann man Mutt erpfl an-
zen und Steckling in einer 
Kammer halten. Dieser Boden 
wird mit etwas handwerkli-
chem Geschick eingebaut und 
ermöglicht so eine platz spa-
rende Stecklingsproduktion. 
Man sollte die Stecklinge aber 

im oberen Stock lagern, so be-
kommen die kleinen noch die 
Wärme von der Lampe ab, die 
die Mutt erpfl anzen erleuch-

tet. Mit dieser oder ähnlichen 
Konstruktionen ist es möglich 
nur die Flavours und Blüten 

zu produzieren, die einem am 
besten gefallen.

Dieser Artikel dient aus-
schließlich der Information 
und der Aufk lärung.
Cannabis ist in manchen Län-

dern verboten.

Alles gute. 
Der Budler

Beitrag und Bilder
der Budler

Stecklinge richtig
 schneiden

Deine Stimme 

für Legalisierung

hanfverband.de



Dass sich Atomschutz bunker 
zur Zucht von Cannabispfl an-
zen gut eignen, bewiesen un-
ter anderem erst Ende Februar 
englische Hanfb auern, die sich 
einen unterirdischen Nukle-
arschutz raum illegal zunut-
ze machten, um heimlich das 
große Geschäft mit Marihuana 
abzuschließen. Dass hierzulan-
de die bayrische Staatsregie-
rung Beihilfe beim Etablieren 
von Firmen betreibt, die dieses 
Ziel auf legalem Weg an glei-
cher Stelle verfolgen, lässt sich 
trotz  Beweisen nicht sofort 
geistig verdauen. Bayrisches 
Gras aus dem Atomschutz bun-
ker könnte im nächsten Jahr 
jedoch schon Realität werden, 
wenn ein Unternehmer an sei-
nem Plan erfolgreich festhalten 
kann und in Memmingen die 
Produktion starten darf.
Christoph Roßner – welcher 

aufmerksamen Lesern nicht 
unbekannt sein dürfte – will 

mit seinem Unternehmen Bun-
ker Phyto Pharma Develop-
ment am Memminger Allgäu 
Airport in die Produktion von 
Medizinalhanf starten und der 
großen Konkurrenz aus dem 
Ausland etwas entgegensetz en. 
Da die Bundesopiumstelle des 
Bundesinstituts für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte von 
möglichen kommenden Can-
nabisproduzenten verlangte, 
schon in der Vergangenheit 
Cannabis in rauhen Mengen 
produziert haben zu müssen, 
konnte Roßner erfolgreich Ar-
gumente einbringen und hoff t 
nun Verbesserungen seitens 
der Behörde, bevor ihm die 
Zeit davonläuft. Der Atom-
schutz bunker eignete sich her-
vorragend für das Vorhaben, 
was sogar Staatssekretäre des 
bayrischen Wirtschaftsmini-
steriums schnell verstanden, 
weshalb man den Unternehmer 
in entsprechende Kreise ein-

führte. Mitt lerweile sei Thys-
senKrupp mit an Bord und so-
gar internationale Hedgefonds 
sind zumindest in Gespräche 
verwickelt. Wenn das Glück 
Christoph Roßner und der 
Memmingerbergumgebung 
hold ist, dann sollen in Bälde 
mindestens 15 Personen aus der 
Region einen neuen Arbeits-
platz  erhalten können, die das 
bayrische Gebiet auf der Karte 
der bedeutenden Cannabispro-
duzenten sichtbar erscheinen 
lassen werden.

In Zeiten, in denen fälschli-
cherweise dreißig Kilogramm 
Gras per Amazon an unbedarf-
te Ehepaare geliefert werden, 
ist aber wohl nahezu alles mög-
lich. Auf zum Atom!

auf hanfj ournal.de

Mittwoch 25. Oktober  2017

Bayrisches Gras aus dem Atomschutzbunker
Moderne Zeiten für besondere Arbeiten.

Da die Weltgesundheitsor-
ganisation an den Wirkungs-
weisen von berauschenden 
Substanzen interessiert ist, um 
diese fachgerecht einzustu-
fen, beschäftigt sich die Orga-
nisation aktuell auch mit der 
derzeitigen Star-Substanz der 
Cannabispfl anze CBD. Um ei-
nen genaueren Einblick in das 
Fachgebiet der medizinischen 
Anwendung zu bekommen, 

holte sich die Gesundheitsor-
ganisation der Vereinten Nati-
onen einen Spezialisten aus der 
Branche ins Haus. Die WHO 
lud einen Verfechter von Can-
nabis ein, der neben der Aus-
übung eines Managerpostens 
bei HempMeds in Mexiko auch 
seine eigene Tochter mit der 
nicht berauschenden Substanz 
aus Hanfpfl anzen behandelt.
Das seit dem 1.Oktober 2016 

in Deutschland zumindest als 
Arzneimitt el verschreibungs-
pfl ichtig gemachte CBD steht 
bei der Weltgesundheitsorga-
nisation unter Beobachtung. 
Aus diesem Grund lud man 
den Manager von HempMeds 
– einer Tochterfi rma von Me-
dical Marijuana Inc. in Mexi-
ko – nach Genf ein, damit die-
ser seine Erfahrungen mit der 
Substanz persönlich vor inter-
nationalen Führungspersön-
lichkeiten vortragen konnte. 
Raúl Elizalde gilt als weltweit 
anerkannter Befürworter und 
Verfechter von medizinischem 
Marihuana, weshalb er mit der 
Absicht in die Schweiz reiste, 
eine Aufnahme von CBD in 
der Drogenliste der WHO zu 
verhindern. Berichte über per-
sönliche Erlebnisse mit seiner 
Tochter dienten diesem Ziel 
ebenso, wie die Forschungser-
gebnisse aus Mexiko, die Dr. 
Saul Garza zusammen mit Dr. 
Carlos Aguirre bei der Behand-
lung von Kindern ermitt elten. 
Dass die nicht psychoaktiv 
wirkenden Bestandteile der 
Hanfpfl anze von dem neunten 
US-Bundesgericht als nicht un-
ter den Controlled Substance 

Act fallend bestätigt wurden, 
ist ein weiteres Ass im Ärmel 
des angereisten Zentralame-
rikaners. „Es ist mir eine große 
Ehre, die Gelegenheit zu haben, vor 
einem so hochrangigen Publikum 
zu einem Thema zu referieren, 
welches mir sehr am Herzen liegt“, 
wird Raúl Elizalde auf Pres-
seportalen zitiert. „Ich möchte 
mich bei den vielen Unterstütz ern 
bedanken, die mich auf meinem 
Weg der weltweiten CBD-Reform 
weiterhin begleiten“, sind die 
darauff olgenden Worte des 
eine äußerst wichtige Reise an-
tretenden Mannes, der als lang-
jähriger Interessenvertreter von 
Patienten in Mexiko sicherlich 
einige Gefährten hinter sich 
weiß. Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO traf sich zur 
Debatt e über die internatio-
nale Drogenliste – dem Über-
einkommen über psychotrope 
Stoff e beziehungsweise dem 
Einheitsübereinkommen über 
Suchtstoff e – in der zweiten 
Novemberwoche ab dem 6. No-
vember 2017 in Genf.

Vielleicht hätt e ein gewisser 
US-Justizminister namens Jeff  
Sessions dort auch endlich ein-
mal einige klare Worte über sei-
ne bisher ungewisse Strategie 
im Umgang mit legalem Mari-
huana in den Vereinigten Staa-
ten verlieren können. Dies wäre 
dann wohl eher als „Psycho ak-
tiv“ zu registrieren…

auf hanfj ournal.de

Freitag 27. Oktober  2017

WHO lud einen Verfechter 
von Cannabis ein
CBD als nicht psychoaktiv einstufen.

Die Betäubungsmitt elgesetz e 
aus den siebziger Jahren sind 
nicht mehr zeitgemäß. Was die 
Befürworter einer Legalisie-
rung von Cannabis schon seit 
Dekaden wissen – und leider 
auch all zu oft am eigenen Leib 
erfahren mussten – wird erneut 
von Fachleuten der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen 
sowie Mitgliedern des Schildo-
wer Kreises an alle frisch er-
wählten Bundestagsfraktionen 
herangetragen. Da die künst-
lich am Leben gehaltene Pro-
hibition eine „höchstgradige 
potenzielle Einschränkung von 
Bürgerrechten“ darstellt, wird 
eine Enquete-Kommission 
Cannabis gefordert, welche die 
„verfassungswidrige“ Situation 
endlich einmal neu bewertet. 
Strafrechtler und die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen 
fordern die dringend überfäl-
lige Überprüfung der Drogen-
politik.
„Die Diskussion dreht sich im 

Kreis“, beklagt sich DHS-Ge-
schäftsführer Raphael Gaß-
mann, mit dem Hintergrund-
wissen, dass seit 23 Jahren 
keine Fortschritt e in der allge-
meingültigen Cannabisthema-
tik erzielt wurden, obwohl nach 
der damaligen Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts 

eigentlich Taten hätt en folgen 
müssen. Aktuelle Erkenntnisse 
und Daten müssten daher in 
die Neubetrachtung des Betäu-
bungsmitt elgesetz es einfl ießen, 
um die in den siebziger Jahren 
geschaff enen Fakten einmal 
zu überprüfen. Strafrechtler 
Prof. Dr. Lorenz Böllinger, der 
im Schildower Kreis über 100 
Strafrechtler vertritt , weiß, wes-
halb sich ein schnelles Handeln 
lohnen würde, da er 170000 
Strafverfahren gegen Canna-
biskonsumenten pro Jahr zu-
künftig gerne der Vergangen-
heit überließe. Somit bestätigt 
sich auch seine Aussage, dass 
der Gebrauch des natürlichen 
Rauschmitt els trotz  umfas-
sender Verbote weit verbrei-
tet ist, weshalb dringend ein 
Konsens zwischen politischen 
Träumereien und realistischen 
Möglichkeiten gefunden wer-
den muss. Die Experten für die 
geforderte Enquete-Kommis-
sion Cannabis müssten dafür 
nur die „konkrete Ausgestaltung 
und Möglichkeiten einer Regu-
lierung prüfen und konzipieren“. 
Man sähe eigentlich Möglich-
keiten für die Einrichtung einer 
solchen Enquete-Kommission, 
da mit Linken, Grünen und 
der FDP nun drei Parteien im 
Bundestag vertreten sind, die 

zumindest auch eine Entkrimi-
nalisierung der Konsumenten 
wünschten.
Um den Druck auf die Politi-

ker nicht nur den aufgeklärten 
Fachleuten zu überlassen, er-
möglichte die Cannabis-Peti-
tion des Deutschen Hanf Ver-
bandes seit Ende Oktober eine 
Stimmabgabe via Online-For-
mular, deren Zählerstand 
schnell nah an der magischen 
500000-Unterschriften-Hürde 
kratz te. Wollte man die Le-
galisierungsdebatt e dagegen 
höchstpersönlich vorantreiben, 
bot sich das erste November-
wochenende an, da am Freitag 
und Samstag – dem 03. und 
04. November – die erste Fach-
konferenz des Verbandes in 
Berlin ihre Pforten zur span-
nenden Diskussion aufsperrte. 
Strafrechtler Prof. Dr. Lorenz 
Böllinger sowie auch Michael 
Kleim vom Schildower Kreis 
waren selbstverständlich mit 
dabei.
Cannabis Normal!

auf hanfj ournal.de

Sonntag 29. Oktober  2017

Enquete-Kommission Cannabis gefordert
Strafrechtler und die Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen fordern Überprüfung der Drogenpolitik.

Der nächste Staat sieht ein, 
dass kranken Menschen keine 
hilfreiche Medizin vorenthalten 
werden sollte. Deutschlands 
kleiner Nachbar Luxemburg 
legalisiert medizinisches Can-
nabis, da der dortige Regie-
rungsrat dem Gesundheits-
ministerium die Erlaubnis zur 
Ausarbeitung eines entspre-
chenden Gesetz esentwurfes 
erteilte.
Premierminister Xavier Bett el 

gab am 27. Oktober während 
eines Pressebriefi ngs bekannt, 
dass künftig schwerstkranken 
Patienten durch den behan-
delnden Arzt Cannabisarz-
neimitt el verschrieben wer-
den dürften. Man habe den 
bestehenden Bedarf wahrge-
nommen und wisse, dass eu-
ropäische Nachbarländer wie 
Deutschland, die Niederlande, 
Italien oder die Tschechische 
Republik bereits Erfahrungen 

auf diesem Feld machen konn-
ten. Aus diesem Grund sollen 
in „Ausnahmesituationen“ thera-
peutisch wirksame Cannabis-
produkte zum Einsatz  kommen 
dürfen. Jedoch werden „strikte 
Vorschriften“ der Verschrei-
bungsgenehmigung vorher-
gehen, während ein zentrales 
Gremium die Nutz ung der Ma-
rihuanamedikamente überwa-
chen soll. Erhältlich werden die 
aus Hanfpfl anzen gewonnenen 
Arzneimitt el auch nur in Kran-
kenhäusern und Apotheken ge-
macht, was eine verhältnismä-
ßig geringe Nutz ungsquote bei 
etwas über einer halben Millio-
nen Einwohnern Luxemburgs 
voraussagen lässt.
Im Bundesstaat Washington 

in den USA – wo Gras zu Ge-
nusszwecken für Erwachse-
ne seit Juli 2014 verfügbar ist 
– erreichte man nach einem 
130 Millionen Dollar schweren 

September jetz t bereits nach 
nur neun Monaten die Umsatz -
zahlen von über einer Milliarde 
Dollar, die alleine schon für 
über 200 Millionen Dollar an 
Steuergeldern in den Staatskas-
sen verantwortlich sind.

Wenn das Steuerparadies 
Luxemburg neuste wissen-
schaftliche Erkenntnisse über 
Gras und sexuelle Begierde in 
seinen Legalisierungskurs mit 
einberechnet und die Gruppe 
der künftigen Klientel freiwil-
lig etwas vergrößern würde, 
könnte neben den geliebten 
Steuereinnahmen auch die Be-
völkerungszahl im Land ganz 
gewaltig ansteigen.
Cannabis lässt es machen.

auf hanfj ournal.de

Samstag 28. Oktober  2017

Luxemburg legalisiert medizinisches Cannabis
Washington State knackt die eine Milliarden Dollar Marke.
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SHOP-VORSTELLUNG

Die Growtech GmbH 
eröff net in Berlin-Wit-
tenau einen neuen 

Showroom. Auf zwei Etagen 
und circa 200m² Ausstellungs-
fl äche fi ndet der ambitionierte 
Gärtner nicht nur was das 
Herz begehrt, sondern kann 
auch zahlreiche Hydro-, Be-
leuchtungs- und Belüftungssy-
steme „in action“ erleben.
Aus diesem Anlass haben wir 

mit dem Geschäftsführer ein 
Interview geführt:

E:Hi Daniel!

D:Hi Emmi!

E: Mal ehrlich, wenn ich mir 
die Menschen und die Aus-
stellungsstücke wegdenke, 
fühle ich mich wie in einem 
Western Saloon. Wie seid Ihr 
denn darauf gekommen?

Wilder Westen vs
Industrie-Charme

D: Sind Grower nicht die neu-
en Cowboys? Im Ernst! Ich 
dachte mir, dass das „warme“ 
Holz gut zu dem eher „kalten“ 
Industriecharme der riesigen 
Halle passt und natürlich sol-
len sich unsere Kunden auch 
wohl fühlen. Falls wir einmal 
eine Western-Party veranstal-
ten, bist Du natürlich herz-
lichst eingeladen.

E: Wieviel Mitarbeiter arbeiten 
eigentlich bei der Growtech 
GmbH?

D: Mich eingeschlossen sind 
wir Acht, wobei zwei bis drei 
Kollegen immer in unserem 
Ladengeschäft in der Kaise-
rin Augusta Allee 29 in Ber-
lin-Moabit arbeiten. Dort ha-
ben wir zwar auch über 2000 
Artikel vorrätig (mich graust 
es jetz t schon wieder vor der 
Inventur) doch hier haben 
wir natürlich andere Möglich-
keiten

Werkstatt und
Elektrikerin vor Ort

E: Weil mehr Platz …?

D:  Auch! Mal eben eine Palet-
te Erde mit dem Stapler in eine 
„Robbe“ heben (Anm. d. Red.: 
ein Leihlieferwagen), ist im La-
den natürlich schwierig. Und 
Twister, Trimpro oder größe-
re Hydrosysteme ausstellen, 
ist auch nicht ganze einfach… 
...das riesige Sonderpostenregal 
nicht zu vergessen. Außerdem 
haben wir eine eigene Werkstatt  
und eine Elektrikerin vor Ort, 
was Kunden bei technischen 
Problemen Ihres Equipments 
stets sehr zu schätz en wissen.

Neuste LED&EC-
Ventilatoren & Mess 
u. Regeltechnik

E: Was unterscheidet Euch von 
anderen Growshops?

D: Mal abgesehen davon, dass 
wir Produkte nicht nur verkau-
fen, sondern auch verstehen, 
erklären und live zeigen kön-
nen - was selbstverständlich 
sein sollte, aber sich leider nicht 
in allen Shops so darstellt - ist 
es mir wichtig innovative Pro-
dukte anzubieten, welche echte 
technische Verbesserungen 
mitbringen. Aktuelles Beispiel 
wären LED-Armaturen, deren 
einzelne Farben (blau, weiß, rot) 
vollständig von 0 - 100 dimm-
bar sind und bei denen ich den 
komplett en Zyklus program-
mieren kann. Auch die neuste 

Generation an EC-Lüftern - in-
klusive intelligenter Program-
mierung - haben wir vorrätig.

Seminare mit 
Pieter Klaasen
Karel Schelfhout

Im Frühjahr 2018 werden wir  
dazu zwei Seminare durchfüh-
ren (kostenlos, Anmeldung er-
forderlich) für die wir mit Pieter 
Klaasen und Karel Schelfh out 
(Die Autoren von The Organic 
Growbook) zwei absolute Kapa-
zitäten gewinnen konnten. Wer 
also seine Kenntnisse über LED 
oder organisches Growen ver-
tiefen möchte, darf sich freuen.

E: Hört sich spannend an,  
wann steigt denn nun die  We-
stern-Party?

D: Also erst einmal haben wir 
alle Hände mit unserer Ad-
ventskalender-Aktion zu tun. 
Also liebe Leser aufgepasst, 
denn an jedem Arbeitstag im 
Dezember wird eine besonde-
re Aktion statt fi nden. Aber ich 
schreibe es auf die Agenda und 
wenn es soweit ist, verlosen wir 
natürlich ein paar Tickets für 
die Leser.

E: Und wie komm ich am be-
sten zur Party?

D: Wir befi nden uns circa. 
fünf Minuten Fußweg vom 
S/U-Bahnhof Witt enau entfernt 
und sind eigentlich aus allen 
Himmelsrichtungen recht fl ink 
zu erreichen. (Anm. d. Red.: 
Der Shop befi ndet sich in der 
Wallenroderstr. 7-9 13435 Ber-
lin, auf einem Gewerbehof)

E: Danke für das amüsante Ge-
spräch.

D: Die Freude war ganz mei-
nerseits.

Interview geführt

von Emmi

High Noon 
im Norden 
Berlins?
Growtech eröff net Flagshipstore
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So wie die Großkonzerne 
aus der Computerbran-
che langsam aber sicher 

in das natürlich grüne Grasge-
schäft einsteigen, versuchen 
auch kleinere Firmen und 
Personen aus dieser Branche 
den anfahrenden Schnellzug 
nicht zu verpassen und wis-
sen daher Cannabispfl anzen 
schon während früher Phasen 
des Entwicklungsstadiums 
eigener Projekte nutz brin-
gend einzusetz en. Aus diesem 
Grund sind auf einer neuen 
Weltkarten-App auch direkt 
Marihuana relevante Stand-
orte vermerkt. The Cannabiz-
map zeigt grüne Flecken Erde.

Auf TheCannabizbmap.com 
sammelten die Unternehmer 
der Stadtguide Consulting 
UG unter anderem erste be-
kanntere Anbieter und Fir-
men, die in verschiedenen 
Weisen mit Hanf in Verbin-
dung stehen. Die den gesam-
ten Globus überspannende 
interaktive Karte konzentriert 
sich dabei in erster Linie auf 
Anbieter von landwirtschaft-
lichen Hanfprodukten, Me-
dien wie dem Hanf Journal, 
Textilhersteller, die mit Hanf 
arbeiten sowie Nahrungs-
mitt elhersteller oder Papier-
produzenten. Selbstverständ-
lich übersieht man aber auch 
den medizinischen Aspekt 

von Marihuana nicht auf 
TheCannabizmap.com, wes-
halb auch erste pharmazeu-

tische Unternehmen auf der 
interaktiven Weltkarte mit 
einem Fähnchen versehen 

sind. Der bisher am stärk-
sten besiedelte Bereich wird 
jedoch unter der Industrie 

Kategorie gefunden, bei dem 
dann auch der amerikanische 
Kontinent Einträge bietet. 

Neben der Darstellung von 
Firmenlogos bietet die inter-
aktive Cannabizmap Weiter-
leitungen zu den jeweiligen 
Internetauftritt en der früh 
gelisteten Brachengrößen so-
wie genauere Ortsangaben 
durch eine nähere Anzeige 
via Google-Maps. Auch wenn 
sich die digitale Hanfwelt-
karte noch nicht mit profes-
sionellen Dienstleistern aus 
Übersee messen kann, noch 
kleine Fehler enthält und 
viele Teilnehmer des Business 
vermissen lässt, könnte der 
Sprung auf den grünen Can-
nabisexpress zeitlich gesehen 
gelingen und mit viel gärtne-
rischem Geschick gesund ge-
deihen.

Möglich wird die geografi sch 
geordnete Aufl istung durch 
eine kostenfreie Software von 
www.ynfynyty.net, die jeder 
Mensch mit Internetz ugang 
als eigene Landkarte gebrau-
chen kann.
Interaktiv Cannabispfl anzen 

pfl anzen.

Cannabizmap zeigt grüne 
Flecken Erde
Kleines Projekt weiß Hanf zu schätzen

Der PAX 3 wurde bereits 
in Hanf Journal Ausgabe 
#212 näher vorgestellt. 

Der handlichste Vaporisator 
für unterwegs überzeugt durch 
schnelle Einsatz bereitschaft, ei-
nen guten Durchzug und ein 
äußerst ansprechendes wie 
durchdachtes Design. Seit Ende 
September haben die Schöpfer 
des kleinen Zauberstabes ihr 
Repertoire erweitert und zeit-
gleich die Preise der Nachfrage 
entsprechend angepasst. PAX 
Lab Inc., die sich selbst als ein 
führendes Technologieunter-
nehmen für Blätt er und Kon-
zentrate verstehen, bieten ihre 
Prunkstücke aus der eigenen 
Produktlinie nun in neuen La-
cken, Farben und zu günstige-
ren Preisen an. So gesellen sich 
zu den ursprünglichen Farb- 
und Texturvarianten nun vier 
matt  eloxierte Aluminiumober-
fl ächen, die in schönem Blau-
grün, Roségold, Schwarz und 
Silber auswählbar sind. 

Im Einklang zur Umgestaltung 
der Äußerlichkeiten der prak-
tischen portablen Vaporisa-
toren haben die Hersteller auch 
an der Preisschraube gedreht, 
sodass nun weniger Geld vom 
potenziellen Kunden verlangt 
werden muss. Anstatt  249,00 
Euro für das ein Einstiegsset 
des PAX 3 aufrufen zu müssen, 
kann das hervorragende Gerät 
nun schon für 199,99 Euro den 
Besitz er wechseln, ohne dass 
dieser auf die besonderen Vor-
teile des Systems verzichten 
müsste. Immer noch gewährt 
der unauff ällige Stabvaporisa-

tor ein Nutz en von Kräutern 
und Konzentraten in kürzester 
Zeit, unter allen nur denkbaren 
Umständen. Weiterhin gewährt 
die PAX Lab Inc. zudem eine 
zehnjährige Garantie auf ihr be-
stes Stück, das auch in einer De-
luxefassung mit etwas mehr Ac-
cessoires zum bisherigen Preis 

von 249,99 Euro angeboten 
wird. Die glänzenden Varianten 
in Gold, Schwarz, Silber und 
Roségold, die aktuell wohl zu 
den führenden Vaporisatoren 
auf dem Markt zählen, sind in 
ihrer Ursprungsform dagegen 
nur für einen begrenzten Zeit-
raum via Pax.com verfügbar.

Der PAX 2 erfuhr durch tech-
nische Fortschritt e und ver-
besserte Fertigungsprozesse 
ebenfalls eine spürbare Preis-
senkung und ist somit nun für 
den Einsatz  von Kräuterware 
für einen Preis von 149,99 Euro 
in zwei Farbvarianten erhält-
lich. In Kohle und Platin - in 

einer gebürsteten, eloxierten 
Aluminiumschale - wird das 
günstigere Gerät der PAX Labs 
Inc. verkauft, wobei sich deren 
Herstellergarantie bei dem por-
tablen PAX-2-Vaporisator auf 
reguläre zwei Jahre beschränkt.

Produktmanager JJ O’Brien 
sagte in einer Pressemitt eilung: 
„Der PAX 3 ist schnell zum füh-
renden Vaporisator auf dem Markt 
geworden. Die heutige Ankündi-
gung ergänzt die Att raktivität der 
PAX-Verdampfer. Da wir durch 
technische Innovationen und In-
vestitionen zusätz liche Effi  zienz in 
unserem Fertigungsprozess erzie-
len können, freuen wir uns diese 
Einsparungen an unsere treuen 
Kunden weitergeben zu können.“

Kurz vor dem Fest können alle 
Weihnachtsbaumanbeter somit 
schnell noch ihren Wunsch-
zett el auff üllen und sich ein 
gesundheitsschonendes sowie 
Kräutermengen einsparendes 
Stück Kiff er-Hightech von den 
Liebsten wünschen, denen die 
rauchfreie Atmosphäre zukünf-
tig vielleicht selbst ein kleines 
Geschenk darstellt.

www.pax.com

PAX 3 nun in vier neuen Farben
Preise zum Fest auch gesenkt
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Am ersten Wochenende 
des November fand im 
fünften Stock des piek-

feinen 4-Sterne Hotels „Wynd-
ham Garden Berlin Mitt e“ die 
erste deutsche Hanfk onferenz 
statt  – organisiert vom Deut-
schen Hanfverband, der nach 
eigenem Bekunden „konkrete 
politische Lobbyarbeit“ leistet 
und unter dem Mott o „Ge-
meinsam sind wir stark“ „eine 
legale, verbraucherfreundliche 
Marktregelung für das Ge-
nussmitt el Cannabis anstrebt“.
Zwei Tage lang diskutierten 

„Expertinnen und Experten 
aus unterschiedlichen Feld-
ern“ mit den Besuchern, um 
gemeinsam einen Weg zu fi n-
den, die Legalisierungsdebatt e 
in Deutschland voranzutrei-
ben. Über 30 Fachleute aus den 
Bereichen Rechtsprechung, 
Medizin, Suchtberatung und 
Wissenschaft, sowie Vertreter 
aus Politik und Medien stan-
den den Konferenzbesuchern 
in 19 Einzelveranstaltungen 
Rede und Antwort, wieso aus 
ihrer Sicht die deutsche Dro-
genpolitik als gescheitert anzu-

sehen ist. Wie erwartet sahen 
die rechtskonservativen Poli-
tiker von CDU/CSU und AfD 
keine Notwendigkeit, an der 

Konferenz teilzunehmen und 
sich der Diskussion zu stellen.
„Das Verbot ist gescheitert“, 

sagte der Vorsitz ende des 
Bundes Deutscher Kriminal-
beamter (BDK), André Schulz. 
Er prangerte die Unverhält-
nismäßigkeit der Strafver-
folgung an und forderte die 
umgehende Entkriminalisie-
rung der Hanfk onsumenten. 
Zudem seien die Ermitt lungs-
erfolge der Strafverfolgungs-
behörden in Sachen Cannabis 
eher zu vernachlässigen, wenn 
pro Jahr gerade einmal rund 
zweieinhalb Tonnen Cannabis 
konfi sziert werden. „Selbst bei 
konservativer Schätz ung reicht 
diese Menge für alle deutschen 
Kiff er nur rund eine Woche.“

Der ehemalige Polizeipräsident 
aus Münster, Hubert Wimber, 
hält das derzeitige BtMG sogar 
für verfassungswidrig. „Nach 

dem Grundrecht ist eine Straf-
rechtsnorm nur dann verfassungs-
konform, wenn sie dem Grundsatz  
der Verhältnismäßigkeit entspricht. 
Diese Verhältnismäßigkeit wird 
im Bereich des BtMG eklatant 
verletz t.“ Für Wimber sei das 
Betäubungsmitt elgesetz  nur 
dann verhältnismäßig, wenn 
das Gesetz  die selbst gestellten 
Ziele auch erreiche und ein ge-
ringstmöglicher Eingriff  erfolge. 
„Und schon an diesen beiden Sa-
chen scheitert es. Es gäbe andere 
Möglichkeiten mit Suchtverhalten 
umzugehen, zum Beispiel durch 
Therapie oder Aufk lärung. Au-
ßerdem wissen wir mitt lerweile, 
dass durch die Prohibition die ge-
sundheitliche und soziale Lage der 
Konsumenten verschlechtert wird.“

Auch „Deutschlands här-
tester Richter“, Andreas Mül-
ler, sieht im derzeitigen BtMG 
keine Verfassungskonfor-
mität. In einer fl ammenden 
Rede gab er den anwesenden 
Vertretern von Grünen und 
FDP den Auftrag, im Falle ei-
ner Regierungsbeteiligung 
Verantwortung zu überneh-
men und den Hanf freizuge-
ben. „Machen Sie was draus!“

Alles in allem war die erste 
„Cannabis Normal!-Konfe-
renz“ eine runde Veranstal-
tung, die auch dazu beige-
tragen hat, das Netz werk der 
Cannabisbefürworter enger 
zu verknüpfen und zu stärken. 
Dank der geballten Kompetenz 
der an einem Strang ziehenden 
Prohibitionskritiker werden 
es die Cannabisgegner immer 
schweren haben – mit der Ver-
breitung der Hanfl üge.

Zusammenfassung von 

Sadhu van Hemp

Der Deutsche Hanfver-
band startet zum 01. 
Dezember wieder seine 

traditionelle Weihnachtsspen-
denaktion. Jede Spende und 
jedes neu eingetretene Förder-
mitglied wird in dem Zeitraum 
bis zum 15.01.2018 gezählt. Ein 
Spendenbalken auf der Website 
des DHV zeigt die Entwicklung 
an.

Die Besonderheit dieses Jahr: 
Fast 100 Sachpreise, die von 
DHV-Firmensponsoren zur Ver-
fügung gestellt wurden, werden 
unter allen Spendern verlost, 
die mehr als 10€ spenden und 
ihre E-Mail Adresse mit ange-
geben haben. Legalisieren und 
Gewinnen - mit diesem Mott o 
hoff en die Hanfl obbyisten jetz t 
auf neue Rekordeinnahmen. 
Keine leichte Sache, nachdem 

im vergangenen Jahr bereits 
über 30.000 Euro von mehr als 
700 Personen für die gute Sache 
gespendet wurden. Damals war 
der Zweck die Durchführung 
der Cannabispetition 2017, die 
auch Dank der soliden Finanzie-

rung und einer dadurch ermög-
lichten Online-Werbekampagne 
mitt lerweile mit weit über 70.000 
Unterschriften erfolgreich abge-
schlossen wurde.
Das Ziel der Spendenaktion 

in diesem Jahr ist die Finanzie-

rung einer seriösen, wissen-
schaftlichen Studie durch den 
bekannten Ökonomieprofessor 
Justus Haucap. Die möglichen 
Einnahmen und Kostenerspar-
nisse einer Legalisierung sollen 
damit erfasst werden. Bisher 

gibt es dazu nämlich nur vage 
Schätz ungen, jedoch keine aus-
führliche und wissenschaftlich 
angelegte Analyse. Dadurch 
soll die Debatt e in Deutschland 
innerhalb der nächsten Jahre 
professionalisiert und konkreti-

siert werden. Das ökonomische 
Argumente eine hohe Über-
zeugungskraft bei Politik und 
Medien haben, ist jedem klar, 
der sich schon länger mit dem 
Thema Cannabislegalisierung 
beschäftigt. Eine derartige Stu-
die könnte also wirklich viele 
Menschen erreichen und auch 
in konservativen Kreisen wahr-
genommen werden. Wir wün-
schen viel Erfolg und sind jetz t 
schon gespannt auf das Ergeb-
nis!

SPENDENKONTO:
Empfänger: Deutscher Hanf-

verband ODER Georg Wurth
Verwendungszweck: Unter-

stütz ung

IBAN: DE45 4306 0967 8068 6769 00
SWIFT/BIC: GENODEM1GLS
PayPal: spenden@hanfverband.de

Cannabis Normal!
Die Konferenz des geballten Wissens

Weihnachtsspenden 
Aktion des Deutschen 
Hanfverbandes 2018.
Lasst die Taler springen!

Deutscher Hanfverband veranstaltete die 
erste Fachkonferenz zum Thema Cannabis-
Legalisierung in Deutschland.
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Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien

Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com

Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.fl oweryfi eld.com

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.fl oweryfi eld.com

Growroom21
Jedleseer Str. 67
1210 - Wien
www.growroom21.at

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.fl oweryfi eld.com

Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG ś - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086

Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

La Ganja Loca
Hartheimerstr. 24

4030 Linz

Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfi n.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Schall & Rauch Salzburg
Plainbachstraße 8
5101 Bergheim
Österreich

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee
Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck

Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

 Miraculix Headshop

Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

 Miraculix Growshop
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems
www.miraculix.co.at

Cannapot Webshop
www.cannapot.com

8591 Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop
Kramgasse 3 
3011 - Bern - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313114018

Fourtwenty Growcenter
Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch

Tel&Fax: +41313710307

Rootsman

Bahnhofstr.6

4600  - Wels

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

 Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig

Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26

10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin 
www.grasgruen.de

 Greenlight-Shop
Ullsteinstr. 73
12109 Berlin
www.greenlight-shop.de
Tel: 030/700 77 620
Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 Berlin

Grow-Green-Berlin
Wiesbadener Str.3 12161 Berlin
www.grow-green-berlin.de

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr
www.verdampftnochmal.de

 Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23

13347 - Berlin

Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23

18057 Rostock

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

Fantasia Oldenburg
Staulinie17, 26122 Oldenburg
www.fantasia-ol.de

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum 
Growshop|Homegrow

Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

 CHALICE Grow 
& Headshop
Steinstr. 22, 32052 - Herford
Tel.: 05221 - 76 13 578
www.chalice-grow.de

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3

58135 Hagen

 Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
www.blackleaf.de

 Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt 

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

The EAZZI Company
Lagerhausstr. 19
63571  - Gelnhausen

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim  

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a 
69115 - Heidelberg

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

  IVORY Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Glasshouse
Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

 Growhaus Growshop
Growhaus GmbH
Mannheimer Str. 21
75179 Pforzheim

 Planet-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

 Highlight - Off enburg
Franz-Volk-Str. 12
77652 - Off enburg
www.highlight-off enburg.de

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90443 - Nürnberg
highlightbikes@outlook.de

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71      
90429 Nürnberg

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

Schreib eine mail an vertrieb@hanf-

journal.de oder ruf uns unter +49 

030 44793284 an. Dein Shop wird 

für ein Jahr online auf hanfj ournal.

de und hier im Hanf Journal zu fi n-

den sein. Zusätzlich bekommst du 

eine Kiste Hanf Journal jeden Mo-

nat frei Haus zugesandt. So bleiben 

deine Kunden - ob im Laden oder 

mit dem Hanf Journal als Beilage 

zum Versand - jeden Monat auf 

dem neuesten Stand. 

www.hanfjournal.de

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV
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Anfang November fand in 
Prag zum achten Mal die 
internationale Canna-

fest-Messe rund um das Thema 
Hanf und Heilkräuter statt . Da 
das gewohnte Messegelände 
kurzfristig wegen Sturmschä-
den geschlossen werden muss-
te, strömten die Besucher in die 
Ersatz hallen der Expo Let any, 
um sich über die Neuentwick-
lungen am Markt zu informie-
ren und dort das eine oder an-
dere Schnäppchen zu machen. 
Wir vom Hanf Journal waren 
wie jedes Jahr natürlich auch 
vor Ort, um den Daheimgeblie-
benen von den Messehighlights 
zu berichten.
Die Veranstalter selbst rühmen 

sich auf ihrer Internetpräsenz 
als weltweit größter Hanfevent 
– ein näherer Blick über den 
großen Teich nach Las Vegas 
lässt allerdings stark daran 
zweifeln. Insgesamt 252 Aus-
steller aus 25 Ländern stellten 
auf 16.500 m² in den Kategorien 
natürliche Ressourcen, CBD, 
Growing, Seeds, Vaporizer, 
Paraphernalia, Institutionen, 
Medien und Kunst ihre aktu-
ellsten Produkte und Projekte 
vor. Erstmals fanden zudem un-
ter dem Mott o „EuroAmerican 
Cannabis Business Conferen-
ce“ im Vorfeld des Cannafestes 
zwei B2B-Tage mit zahlreichen 
Vorträgen und Seminaren statt . 
Dort berichtete Martini Mein-
reiß vom DHV Augsburg über 
die jüngsten Entwicklungen 
auf dem Deutschen Canna-
bismarkt. Die erste B2B Kon-
ferenz war vielleicht kleiner 

als gedacht, zählte weniger 
Besucher, aber es gibt hier ein 
großes Entwicklungspotenzial.  
Am Freitagnachmitt ag öff neten 
die Messehallen dann auch für 

alle Nicht-Business-Besucher. 
Allein 18 Stände informierten 
rund um das Thema CBD. Auch 
aus den Nachbarländern waren 
einige namhafte CBD-Anbie-

ter angereist - beispielsweise 
CannabiGold aus Polen. Unter 
einem Dach vereint, fanden die 
Besucher dazu so ziemlich alle 
großen und bekannten Samen-

banken vertreten. Sensi Seeds 
brachte exklusiv zur Canna-
fest-Messe eine neue Sorte na-
mens Michka mit - benannt zu 
Ehren der gleichnamigen fran-

zösischen Cannabis-Ikone und 
Autorin Michka Seeliger-Chate-
lain - und zu jedem Kauf gab es 
zudem eine kostenlose Saatgut-
probe der Afghani #1 Feminized 
aus Sensis Classic Redux-Serie. 
Die tschechische Shop-Szene 
war natürlich ebenfalls zahlreich 
vertreten. So hatt e sich das Pra-
ger Urgestein Growshop dieses 
Mal einen besonders schönen 
Stand aufgebaut, um Kunden 
zu locken. Und sogar die Hanf-
parade hat den langen Weg 
nach Prag auf sich genommen, 
um Werbung für ihre gute Sache 
zu machen, Kontakte zu pfl egen 
und Sponsoren zu treff en. 
Als Rahmenprogramm war 

natürlich auch einiges Interes-
santes für Besucher geboten. 
In der von Vaponic mitge-
sponserten VapoLounge konn-
te ausgiebig das Neueste des 
Vapomarktes getestet werden 
und die Cannafest-Stage hat-
te interessante Angebote, wie 
zum Beispiel die Degustation 
verschiedener Hanfsamenöle 
und Hanfb iere. Wer dann des 
Abends noch Energie übrig hat-
te, fand sich auf einer der zahl-
reichen Afterparties feiernd in 
den Clubs der beliebten tsche-
chischen Metropole wieder. 
Alles in allem - und trotz  des 

kurzfristig erwählten Aus-
weichstandortes - war das 
Cannafest 2017 eine gelun-
gene Veranstaltung. Prag 
ist immer eine Reise wert!

Beitrag und Bilder

von Su

Cannafest Prag 2017
Das achte Cannafest – spontan in neuen Hallen
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der der Primus inter Pares. 
Denn die Hauptstädter dürfen 
bis zu zehn Gramm Gras oder 
Hasch bei sich haben, ohne 
rechtsstaatliche Folgen fürch-
ten zu müssen. Das schlimms-
te Horrorszenario, das den 
Berlinern also blühen kann 
ist: „Wenn dich die Bullen er-
wischen, dann ist halt dein 
Gras weg. Das ist ganz schön 
ärgerlich.“ Stimmt schon, aber 
im Vergleich zu dem Ärger, 
den man sich in anderen Bun-
desländern für den gleichen 
Sachverhalt einhandeln könn-
te, ist der Verlust des Grases 
vergleichsweise leicht zu ver-
schmerzen. Doch die Berliner 
Handhabung des § 31a lässt 
noch mehr Spielraum, denn 
bei bis zu 15 Gramm kann von 
einer Strafverfolgung abgese-
hen werden, was in vielen Fäl-
len wohl auch so gehandhabt 
wird. Wohlgemerkt: Das gilt 
für Berlin im Allgemeinen. 

Denn bis vor Kurzem gab 
es ja noch die berüchtigten 
Zonen innerhalb der Stadt, 
die Ex-Innensenator Frank 
Henkel nahezu eigenmächtig 
zu Zero-Tolerance-Gebieten 
erklärt hatt e. Hier konnte es 
schon strafb ar sein, wenn man 
nur ein Gramm oder andere 
geringfügige Mengen bei sich 
hatt e. Aber diese Regelungen 
galten nur für bestimmte Hot-
spots der Hauptstadt, in de-
nen Dealer und Konsumenten 
es allzu bunt trieben. Also in 
dunklen Ecken wie dem Gör-
litz er Park etwa. Außerdem ist 

Henkels Vorstoß inzwischen 
endlich von der neuen Regie-
rungskoalition Berlins abge-
schaff t. 

Getoppt werden die 15 
Gramm aus Berlin noch von 
Schleswig-Holstein, wo sogar 
bis zu 30 Gramm straff rei blei-
ben können, aber nicht müs-
sen (Kann-Bestimmung!). 

Welche Maßnahmen ergreift 
die Polizei? Weitgehend 
herrscht Einigkeit darüber, 
dass sich die Maßnahmen der 
Polizei, die im Verdachtsfall 
einer Straftat Ermitt lungen 
aufnimmt, auch auf den Erst-
Fall und den Erst-Täter bezie-
hen. Denn nur so kann ja nach 
der Logik des Rechtssystems 
gewährleistet sein, dass ein 
Wiederholungstäter später 
als ein solcher erkannt wird. 
Aber im Beamten- und Juris-
tendeutsch formuliert klingt 
dieser Sachverhalt dann wie-
der anders: „Die Staatsan-
waltschaft wirkt darauf hin, 
dass der Umfang der polizei-
lichen Ermitt lungstätigkeit 
[…] auf das unbedingt not-
wendige Maß beschränkt wer-

den kann.“ In Fällen, in denen 
von einer Strafverfolgung ab-
gesehen werden kann, reicht 
es also aus, die Art und das 
Gewicht des konfi szierten Be-
täubungsmitt els festz ustellen. 
Weitergehende kriminaltech-
nische Untersuchungen sind 
in einem solchen Fall nicht 
grundsätz lich notwendig. 

Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt. Da leitet wohl der Ge-
danke an die mit einer Labor-
untersuchung verbundenen 

immensen Kosten das juristi-
sche Fahrwasser. Aber wenn 
dem so ist, dann wäre es lo-
gisch überlegt wohl deutlich 
günstiger gewesen, wenn die 
Polizei zum Beispiel im Gör-
litz er Park den ganzen Stoff  
aufgekauft anstatt  konfi sziert, 
gewogen und anschließend 
nur zu langweiligen Berichten 
verarbeitet hätt e. So weit will 
der Gesetz geber aber natür-
lich nicht gehen. Denn die ein-
zige weitere Ermitt lungsmaß-
nahme die folgen soll, ist die 
Beschuldigtenvernehmung. 
Hierbei gibt es insbesondere 
zwei Schwerpunkte, nämlich 
die Betäubungsmitt elherkunft 
und die Konsumverhaltens-
weise des Beschuldigten. Da-
mit fordert der Rechtsstaat 
den Beschuldigten quasi in 
zweierlei Hinsicht zum De-
nunziantentum auf: Einmal 
soll gesagt werden, von wem 
der Stoff  stammt beziehungs-
weise für wen er bestimmt ist 
und zum anderen, wie viel 
und in welcher Frequenz man 
sich das Zeug denn reinpfeift. 
Beide Formen des Verrats sind 
an sich eines demokratischen 
Rechtsstaats unwürdig, er-
innern sie doch stark an das 
im Nationalsozialismus herr-
schende „Blockwart-Tum“. 
Außerdem hat der Gesetz -
geber wohl übersehen, dass 
die meisten Beschuldigten 
den Teufel tun werden, um 
den engsten Freund oder ihre 
wahre Quelle zu identifi zie-
ren. 

Vielmehr bietet sich hier 
ein weites Feld für Abrech-
nungen und das Begleichen 
von Rechnungen. Denn wer 
würde nicht die Chance er-
greifen, einen ihm verhassten 
Menschen, der auch mit Be-
täubungsmitt eln zu tun hat, 
in diesem Fall in die Pfanne 
zu hauen? Insofern sollte sich 
die Polizei also nicht zu früh 
freuen, wenn sie in solch ei-
nem Fall die Handynummer 

oder gar Adresse der ver-
meintlichen Bezugsquelle er-
hält. Aber dem System geht 
es weniger um das Aufdecken 
von Wahrheit, als vielmehr 
um das repressive Trockenle-
gen bestimmter Sümpfe. Und 
deshalb spielt es auch über-
haupt keine Rolle, ob die von 
dem Erwischten beschuldigte 
Person tatsächlich das Gras 
„vertickt“ hat. Denn in jedem 
Fall besteht für die Exekutiv-
organe die Möglichkeit bei 
der denunzierten Person eine 

Wohnungsdurchsuchung vor-
zunehmen. Und hierbei spielt 
es keine Rolle, von wem der 
Tipp kam oder ob die Be-
schuldigung stichhaltig ist. 
Was zählt, ist alleine, ob in 
der Wohnung Betäubungs-
mitt el gefunden werden. Soll-
te dies der Fall sein, dann hat 
der Betroff ene je nach Menge 
mit mehr oder weniger Är-
ger zu rechnen. Sollte die ge-
fundene Menge die jeweilige 
Höchstmenge des Bundeslan-
des überschreiten, dann kann 

sich der Delinquent auf eine 
Anzeige wegen Dealerei ge-
fasst machen, liegt doch der 
Wohnungsdurchsuchung die 
Beschuldigung eines anderen 
Delinquenten zugrunde. Die-
ses System hat Methode und 
dient der Einschüchterung, 
der Stigmatisierung und der 
Verurteilung von Menschen, 
die selbstbestimmt über ihren 
Konsum jeglicher Substanzen 
entscheiden wollen oder die 
einer Sucht und Krankheit 
zum Opfer gefallen sind.

Last but not least sollte man 
noch einen letz ten Aspekt im 
Auge behalten. In der Fremde 
ist alles anders. Also wenn ich 
meinen heimischen Home-
turf verlasse, um anderswo 
meinen Claim abzustecken. 
Soll konkret heißen: Wenn ich 
vom sehr liberalen Schleswig 
Holstein in das repressiv-kon-
servative Mecklenburg-Vor-
pommern fahre. Hier sollte 
ich bedenken, dass ich mit 
29 Gramm Gras in Schleswig 
Holstein sehr wohl die Chan-

ce habe, im Falle eines Falles 
ohne Strafe wegzukommen. 
Aber sollte die Polizei mich 
in Mecklenburg-Vorpommern 
erwischen, dann ist dort mit 
derselben Menge sogar eine 
Strafanzeige wegen Dealerei 
wahrscheinlich. Oder wenn 
ich von Berlin Ost nach Cott -
bus fahre und neun Gramm 
Gras dabei habe. In Berlin 
würde mir mit dieser Menge 
nichts passieren, wohl aber in 
Brandenburg. 

In diesem Sinne ist für eine 
Vereinheitlichung des Rechts-
systems nicht zuletz t vor dem 
Hintergrund des im Grundge-
setz  (GG) verbürgten Gleich-
heitsgrundsatz es auszuspre-
chen. Alle Bundesländer 
sollten in Zukunft dieselbe 
Politik bei der Auslegung der 
Paragraphen des Betäubungs-
mitt elgesetz es fahren. Am 
besten wäre die Legalisierung 
von Gras. Das würde der 
Staatskasse immense Kosten 
sparen und der Polizei helfen, 

sich auf die Jagd von wirkli-
chen Verbrechern zu konzen-
trieren. Und es würde Kiff ern 
die Freiheit geben, sich als 
gleichwertige Menschen un-
ter anderen zu fühlen. Denn 
so schwingt bei allem Idealis-
mus doch immer das Damok-
lesschwert der Justiz über den 
Usern. 

Andere Länder wie die Nie-
derlande und zum Teil die 
USA haben vorgemacht, wie 
eine positive Legalisierung 
von Gras vonstatt engehen 
kann. Hoff en wir, dass die 
wohl zu antizipierende Jamai-
ka-Koalition ihre Hausaufga-
ben in dieser Hinsicht macht. 
Mit den GRÜNEN und den 
Liberalen scheinen die Chan-
cen dafür gar nicht so schlecht 
zu stehen. Allerdings bleibt 
dann immer noch das Frage-
zeichen eines Jens Spahn, dem 
Ambitionen für das Amt des 
Bundesgesundheitsministers 
nachgesagt werden. Na dann: 
Prost! Spahn ist ein bekennen-
der, vehementer Nicht-Kiff er 
und wird diesen Standpunkt 
kraft seines Amtes wohl auch 
behaupten. Bleibt zu hoff en, 
dass es anders kommt. (An-
merkung der Redaktion: Ist 
es! )

Beitrag von
Christian Rausch

Viele unserer Mitmen-
schen wischen den 
Hinweis auf die Straf-

barkeit des Kiff ens mit einer 
eher verächtlich-lässigen 
Handbewegung beiseite. Was 
folgt, sind dann meistens gut 
gemeinte Fragen, die aber 
nicht ganz zu Ende gedacht 
wurden:

„Die können mich mal! Das 
lass ich mir doch nicht ver-
bieten?“
„Was soll da schon passie-

ren?“
„Bei der Menge macht sich 

kein Staatsanwalt die Mühe 
…“
„Wollen die Bullen jetz t tat-

sächlich die letz ten Krümel 
vom Boden aufsammeln 
und ins Labor schicken? Das 
glaubst du ja selbst nicht.“
„Konsum alleine ist nicht 

strafb ar.“
„Ich habe ja bloß was für den 

Eigenkonsum dabei. Das ist 
dann kein Problem.“
„Wenn ich die Feinwaage, 

das Matt  und die Verpackung 
getrennt aufb ewahre, dann 
können die gerne meine Woh-
nung durchsuchen. Da pas-
siert dann hundertprozentig 
nichts.“

Diese und weitere mutiger 
Aussagen gibt es leider zu-
hauf und entsprechen nicht 
selten der Unwahrheit. Ent-
springen sie eher dem Bedürf-
nis nach Coolness, Abgeklärt-
heit und Unnahbarkeit? Oder 
sind sie wohl doch mehr das 

Resultat von zu überspielen-
der Unsicherheit und Unwis-
senheit? Denn was gilt nun 
wirklich? Und welche Folgen 
und Repressalien stehen zu 
befürchten, wenn man beim 
Kiff en/mit Dope/mit Rauch-
gerät usw. erwischt wird? 
Was passiert dann? Wirklich 
nichts? Oder sollte man sich 
lieber einen Rechtsanwalt su-
chen, der versucht Schlimme-
res von einem abzuwenden?

E r -
schwert 
w i r d 

dieses Pan-
optikum durch die 

Ungleichbehandlung im 
Föderalismus. Denn der 

legt die Entschei-
dungen 

darüber, welche Mengen an 
Gras oder Haschisch erlaubt 
sind, in die juristische Kom-
petenz der einzelnen Bundes-
länder. In jedem der 16 deut-
schen Bundesländer herrscht 
eine andere Gesetz gebung 
und eine unterschiedliche An-

wendung beziehungsweise 
Durchführung der bestehen-
den Gesetz e. Gemeinsamer 
Ausgangspunkt der verschie-
denen Interpretationen ist der 
§ 31a des Betäubungsmitt el-
gesetz es (BtMG), der das „Ab-
sehen von der Verfolgung“ 
regelt. Aber dabei ist das Ge-
setz  wachsweich und sozusa-
gen in jede Richtung biegbar, 
denn die „Staatsanwaltschaft 
kann von der Verfolgung ab-
sehen, wenn die Schuld des 
Täters als gering anzusehen 
wäre, kein öff entliches Inter-
esse an einer Strafverfolgung 
besteht und der Täter die Be-
täubungsmitt el lediglich zum 
Eigenverbrauch in geringer 
Menge herstellt, einführt, 
ausführt, durchführt, erwirbt, 
sich in sonstiger Weise ver-
schaff t oder besitz t.“ In der 
Theorie klingt der Paragraph 

31a des BtMG also gar nicht 
so wild, aber alle Theo-

rie ist ja bekanntlich 
grau. 

Wie sieht 
die Praxis tatsächlich aus? 
Welche Leitlinien herrschen 
bei der Anwendung des § 
31a? Hier ist es in der Tat so, 

dass es keine bundeseinheit-
liche Festlegung über die An-
wendung und Durchführung 
gibt. Vielmehr hat fast jedes 
Bundesland eigene Verord-
nungen oder Anweisungen an 
die jeweiligen Staatsanwalt-
schaften, wie der ominöse 

Paragraph zu verstehen, zu 
interpretieren und anzuwen-
den sei. 
Einigkeit herrscht aber wei-

testgehend darüber, wann ein 
öff entliches Interesse an einer 
Strafverfolgung besteht: näm-
lich in Fällen, in denen „der 
Rechtsfrieden über den Le-
benskreis des Betroff enen hi-
naus gestört ist“. Dies ist zum 
Beispiel immer dann der Fall, 
wenn Drogen off en, ja gera-
dezu ostentativ genommen 
werden. Diese Konsumweise 
wirkt dann ja auch besonders 
für Jugendliche und Heran-
wachsende gefährdend. Eben-
so ist eine Strafverfolgung bei 
allen Personen mit berufl ich 
bedingtem pädagogischem 
Impetus wünschenswert. Er-
zieher oder Mitarbeiter von 
Drogenhilfeeinrichtungen 
sind also aller Wahrschein-
lichkeit nach bereits beim 
ersten und auch noch so ge-
ringfügigen Verstoß „dran“ 
und werden mit einer Anzei-
ge und Strafe belegt. Ebenso 
unbarmherzig ist das Gesetz , 
wenn der Drogenkonsum 
den Straßenverkehr gefähr-
det. Damit ist jede Fahrt unter 
Drogeneinfl uss gemeint. Das 

mindeste, was einem sogar im 
liberalsten Bundesland pas-
sieren kann, ist Führerschein-
entz ug.

Ansonsten herrscht in bei-
nahe allen 16 Bundesländern 
eine unterschiedliche Ausle-

gungspraxis des § 31a. Aber 
Ausnahmen bestätigen ja be-
kanntlich die Regel. So gibt 
es in Bremen inzwischen eine 
einheitliche Rechtspraxis, die 
allerdings nirgendwo nieder-
geschrieben ist. Bremen befi n-
det sich im unteren Dritt el der 
sogenannten moderat-liberal 
eingestellten Bundesländer. 
So soll bei bis zu sechs Gramm 
THC-haltiger Räucherware 
ausdrücklich von Strafverfol-
gung abgesehen werden. Und 
dies sogar im Wiederholungs-

fall. In Mecklenburg-Vorpom-
mern, das den repressiven 
Bundesländern wie Bayern 
und Baden-Württ emberg zu-
zurechnen ist, herrscht die 
gleichsinnige Praxis darin, 
dass jeder Staatsanwalt nach 
eigenem Gutdünken aus-
suchen kann, wie er im Ein-
zelfall entscheiden möchte. 
Die einzige Vorgabe, die er 
besitz t, ist die, dass er bis zu 
einer Höchstmenge von fünf 
Gramm Dope von einer Ver-
folgung absehen kann. Zur 
Verdeutlichung: Hier ist das 
Absehen von Verfolgung 
bei einer geringeren Men-
ge als fünf Gramm nicht die 
Regel, sondern die Ausnah-
me, die im Ermessensspiel-
raum des Staatsanwalts liegt. 
Wohl dem, der in Mecklen-
burg-Vorpommern einen 
fortschritt lichen Staatsanwalt 
erwischt und sich einen ver-
sierten Rechtsanwalt leisten 
kann. 

Berühmt-berüchtigt ist ja seit 
eh und je Bayern für seine 
repressive Cannabis-Politik. 
Wie in Baden-Württ emberg 
auch kann bei einer Menge 

von bis zu drei Konsumein-
heiten (das entspricht in etwa 
sechs Gramm) von einer straf-
rechtlichen Verfolgung ab-
gesehen werden. Aber wer 
die Rechtsprechung Bayerns 
kennt, der weiß, dass dies 
längst nicht gängige Praxis 
ist. Die in Bayern und Ba-
den-Württ emberg herrschen-
de „Kann-Bestimmung“ er-
laubt es nämlich lediglich, 
von der Strafverfolgung abzu-
sehen. 

Anders verhält es sich mit 
den Soll-Bestimmungen in 
anderen Bundesländern. Hier 
ist es mehr oder weniger Vor-
schrift, dass bis zu der festge-
legten Menge keine strafrecht-
liche Verfolgung durch die 
Staatsanwaltschaft statt fi ndet. 
In besonderen Fällen aber wie 
den weiter oben erwähnten 
(also Erzieher, Drogenfahr-
ten…) kommt es eben auch 
unterhalb dieser Kann-Gren-
ze zur Aufnahme eines Straf-
verfahrens durch die zustän-
dige Staatsanwaltschaft.

Eine weitere wichtige Rolle 
bei der Beurteilung, ob ein 
Verfahren gegen die Delin-
quenten eröff net wird, spielt 
die Geringfügigkeit der 
Schuld. Aber auch hier sind 
die Anwendungskriterien so 
unterschiedlich, wie sie nur 
sein können. So ist es in et-
lichen Bundesländern trotz  
„nicht auszuschließender Be-
täubungsmitt elabhängigkeit“ 
oder trotz  eines mehrfachen 

Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmitt elgesetz  möglich, 
eine geringe Schuld zu kons-
tatieren. In den repressiveren 
Bundesländern hingegen gilt 
die geringe der Schuld nur im 
ersten oder zweiten Wieder-
holungsfall. Nicht-süchtige 
Dauerkonsumenten sind so-
mit von der Geringfügigkeit 
der Schuld mehr oder weniger 
von Vornherein ausgeschlos-
sen. Empirisch bestätigen lässt 
sich der Befund, dass neben 
den konservativen Klassikern 
wie Bayern und Baden-Würt-
temberg besonders die neuen 
Bundesländer am härtesten 
in Sachen Strafverfolgung 
bei Drogenkonsumenten vor-
gehen. Dies gilt insbesondere 
für Thüringen, Sachsen und 
dem bereits erwähnten Meck-
lenburg-Vorpommern. In 
den drei Ost-Bundesländern 
herrscht überall Einzelfallaus-
legung. In Thüringen wurde 
kein Grenzwert festgelegt, bei 
dem ein Verfahren nicht auf-
genommen werden soll. Här-
ter geht es wohl kaum.
Am besten hat es wohl Berlin 

erwischt. Berlin ist innerhalb 
der progressiven Bundeslän-
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Hans Söllner ist bei Kiff ern 
– wie sollte es anders 
sein - sehr beliebt. Das 

steht ganz außer Frage. Er gilt 
sogar als Vorkämpfer für das 
selbstbestimmte Recht auf Ma-
rihuana-Konsum und als Stili-
kone für all diejenigen, die nicht 
nur klammheimlich abends zu 
Hause einen Joint rauchen, 
sondern dies o   ziell zelebrie-
ren wollen. Jetz t ist im Penguin 
Verlag (das neue Flagship-La-
bel von Randomhouse) seine 
Autobiografi e „Freiheit muss 
weh tun“ erschienen. Einmal 
mehr ein Grund sich mit dieser 
schillernden Künstlerfi gur und 
dem Marihuana-Aktivisten zu 
beschäftigen. 
Söllner wurde 1955 in Bad 

Reichenhall geboren und ist 
für seine gesellschafts- und 
systemkritischen Texte in 
bayrischer Mundart bekannt. 
Während er früher als Lieder-
macher mit Gitarre, Mund-
harmonika und den besagten 
Texten reüssierte, spielt er seit 
einigen Jahren mit seiner Band 
auch eine Form des bayrischen 
Reggaes.

„Freiheit muss weh tun“ 
ist mehr als nur eine durch-
schnitt liche Autobiografi e. Sie 
ist Selbstbekenntnis, Selbster-
kenntnis und eine Art Schel-
menroman zugleich. In be-
wusst einfacher Sprache, die 
an den Schelmenroman „Sim-
plicius Simplicissimus“ von 
Grimmelshausen erinnert, be-
schreibt Söllner die Kindheit 
in einem einfachen und nicht 
sonderlich glücklichen Eltern-
haus und Arbeiterhaushalt. 
Schlimm lasten die Erinne-
rungen auf ihm, dass sich Va-
ter und Mutt er häufi g gestrit-
ten haben. Im Gegensatz  zu 
anderen Familienmitgliedern 
fürchtete er sich aber nicht 
vor den heftigen Streitereien, 
sondern vertrat immer feste 
und bestimmt seine Meinung 
– ein Merkmal, das sich durch 
sein Leben zieht wie ein roter 
Faden. Es folgten eine unstete 
Jugend mit Ausbildungen zum 
Koch und Automechaniker. 
Eher beiläufi g gelangte Söll-

ner zur Musik. Er brachte 
sich das Gitarre- und später 
das Mundharmonikaspielen 
bei. Zwar hatt e Söllner bereits 
früh Kontakt zu Haschisch 
und Gras, da er immer wieder 
Freundinnen aus dem akade-
mischen Milieu hatt e, in dem 
diese Drogen gängig waren. 
Er selbst kiff te aber zunächst 
nicht. In „Freiheit muss weh 
tun“ bestätigt er, dass er die 
ersten Lieder über Marihuana 
dichtete, bevor er es selbst 
überhaupt getestet hatt e. Wow, 
das stand so eigentlich nicht 
zu vermuten. Der Erfolg ließ 

zum Glück nicht allzu lange 
auf sich warten. Söllner wurde 
zur bekannten bayrischen Sze-
ne-Größe und seine Auftritt e in 
Wirtshäusern wurden immer 
mehr zum Geheimtipp. Bald 
reihte sich ein Gig an den an-

deren und Söllner stellte fest, 
dass er als Liedermacher und 
Sänger fi nanziell besser über 
die Runden kam, als Autome-
chaniker. 
Also musste er irgendwann 

die folgenschwere Entschei-
dung zwischen bürger-
lich-spießigem Lebenswandel 
als Automechaniker und dem 
freiheitlich-libertären Dasein 
als freier Künstler treff en. Na-
türlich fi el ihm die Wahl für 
die zweite Option nicht allzu 
schwer, zumal sich mit der 
Entscheidung für die Kunst ein 
missionarisches Sendungsbe-
wusstsein verband. Dieses hatt e 
einen handfesten Hintergrund, 
denn inzwischen hatt e Söllner 
seine Liebe zu Thc-haltigen 
Naturprodukten entdeckt. 

Off en und ehrlich schildert 
er, dass den meisten Verdruss 
in seinem Leben ihm die Lie-
besgeschichten bereitet haben. 
Und aufgrund einer unglück-
lich endenden Liebesbezie-
hung kamen auf Söllner die 

Erfahrungen seines ersten Ja-
maika-Trips zu. Wer die liest, 
staunt zunächst nicht schlecht. 
Denn Söllner lässt beinahe 
kein gutes Haar an der Kari-
bik-Perle, die doch gerade für 
eingefl eischte Kiff er das Sah-
nehäubchen ist. Doch Söllner 
kam nicht zurecht, er wurde 
bestohlen, hatt e Probleme sich 
vernünftiges Gras zu fairen 
Preisen zu kaufen und fühlte 
sich auf der Insel unsicher. In 
der Retrospektive erklärt er 
sich das damit, dass er eben 
noch nicht reif genug für den 
Karibikstaat gewesen sei. Seine 
zahlreichen späteren Besuche 
auf Jamaika lassen beinahe 
keinen anderen Schluss übrig, 
denn jetz t geht Söllner hier 
voll in seinem Element auf. 

Mit Jamaika verbindet sich 
noch die Religion, denn Söll-
ner trat aus der katholischen 
Kirche aus, nahm irgendwann 
einmal für sich die Religion 
der Rastafari an und verschrieb 
sich von da an dem Kampf für 

die Legalisierung von Ma-
rihuana. Doch wer Bayern 
kennt, der weiß, mit welchen 
Windmühlen man es dort auf-
nehmen muss und wie sinnlos 
das Unterfangen an sich ist. Je 
erfolgreicher Söllner als Künst-
ler wurde, desto massiver legte 
er sich mit der bayrischen Ju-
stiz und den Exekutivorganen 
an. Das entwickelte sich zu 
einem veritablen Katz - und 
Mausspiel. Denn Söllner pro-
vozierte die Staatsmacht ganz 
bewusst und mit einer alternie-
renden Taktik von großen und 
kleinen Nadelstichen. 

Was folgte waren zahllose 
Anzeigen, Anklagen und 
Gerichtsverfahren gegen 
ihn wegen Verstoßes gegen 

das Betäubungsmitt elgesetz  
(BtMG). Als diese juristischen 
Auseinandersetz ungen zuneh-
men, verändert sich auch der 
Ton in „Freiheit muss weh 
tun“. War der Stil bis dahin 
eher kunstvoll einfach und 
beinahe einfältig gehalten, so 
wird er jetz t „erwachsener“ 
und angespannter. Ohne Bit-
terkeit aber voller Intensität 
beschreibt Söllner, wie er be-
wusst die juristischen Aus-
einandersetz ungen gesucht 
hat, um im Lichte der Öff ent-
lichkeit für die Legalisierung 
von Marihuana zu kämpfen. 

Was folgte war Repression 
pur. Minutiös und durchaus 
spannend beschreibt Söllner, 
wie er von der bayrischen Po-
lizei stark drangsaliert wurde. 
Endlose Male wurde er auf 
dem Weg zu und von Kon-
zerten von den Uniformierten 
angehalten, akribisch durch-
sucht und eingehenden Über-
prüfungen unterzogen. Als 
sich dieses übergri   ge Staats-
verhalten auch auf seine Fans 
übertrug, hatt e der Künstler 
genug. Er forderte öff entlich 
seine Anhänger auf, kein Ma-
rihuana auf seine Konzerte 
mitz ubringen, da die Gefahr 
von der Polizei angehalten, 
durchsucht und erwischt zu 
werden, zu groß sei. Aber was 
für ein Paradoxon! Da geht 
man auf ein Konzert eines 
Liedermachers, der für seine 
Lieder über Gras bekannt ist 
und darf nichts kiff en? Eben, 
beinahe ein No Go.

Söllner selbst focht tapfer 
seine Streitereien mit der 
bayrischen Justiz aus. Immer 
wieder gelang es ihm, den 
Gerichtssaal zu seiner Bühne 
zu machen. Dabei stellte er 
dann das Justiz- und Polizei-
system und ihren verbissenen, 
sinnlosen Kampf gegen den 
Missbrauch THC-haltiger 
Produkte bloß. Nicht selten 
erschien ein Teil von Söllners 
Fanbase zu den Gerichtster-
minen und unterstütz te ihn 
lautstark, was die Gerichtsver-
handlungen mitunter in ein 
wahres Happening umschla-

gen ließen. Aber Söllner bleibt 
auch hier ehrlich und beschei-
den. So schildert er off en, 
wie viel Kraft und Anstren-
gungen ihn die Streitereien 
mit der Justiz gekostet haben. 
Schließlich biegt die Autobi-

ografi e auf der Zielgeraden 
ein. Söllner ist nun beinahe 60 
Jahre alt, er hat selbst Kinder 
und seine Rolle als bayrischer 
Rebell oder gar Staatsfeind hat 
nicht mehr länger Bestand. 
Musikalisch vollzog er noch 
den Wechsel vom bayrischen 
Songwriting zum Reggae. 
Heute meidet er eher die ganz 
großen Auftritt e und spielt 
lieber wieder in kleinen Gast-
häusern. Er sagt es zwar nicht 
so, aber der Hype um seine 
Person ist vorbei, und das 
weiß er wohl auch. Für den 
Leser ist nicht recht zu erken-
nen, ob er jetz t froh oder trau-
rig darüber ist.

„Freiheit muss weh tun“ ist 
eine off ene, spannende und 
schonungslose Autobiografi e 
über ein Leben, das unglaub-
lich ereignisreich war und das 
jeden deutschen Kiff er inte-
ressieren sollte. Das Buch ist 
zudem in einem künstlerisch 
wertvollem Sprach- und Er-
zählduktus geschrieben, der 
die spannende Geschichte 
über Söllners Leben perfekt 
begleitet. Jeder, der sich für 
die Geschichte von Songwri-
tern, Kunst über Marihuana, 
ausgiebiges Kiff en und den 
Umgang des Staats mit Kif-
fern interessiert, sollte „Frei-
heit muss weh tun“ unbedingt 
lesen. Und die Söllner-Fans 
sowieso. Eignet sich bestimmt 
auch gut als Lektüre, nach-
dem man einen durchgezogen 
hat. In diesem Sinne: Cheers!

Beitrag von
Christian Rausch

Der rebellische
Bayaman
Hans Söllners Autobiografi e 
„Freiheit muss weh tun“
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Nintendo ist eine Firma, 
die gerne von sich be-
hauptet Trends nicht zu 

folgen, sondern lieber eigenen 
Zielsetz ungen entgegenzu-
streben. Umgesetz te Projekte 
sollen dann stets stark überra-
schen und bei der Kundschaft 
eine Nachfrage generieren, 
die zuvor noch nicht bestand. 
Mit der Veröff entlichung von 
Super Mario Odyseey für 
Nintendos Heim-Handheld 
Switch ging man jedoch ein-
mal den umgekehrten Weg 
und bietet Spielern seit Ende 
Oktober viele weitläufi ge Are-
ale in recht bekannter Form, 
welche sich die Klientel seit 
dem revolutionären Super 
Mario 64 vor zwanzig Jah-
ren lautstark immer wieder 
wünscht. 

So bietet Super Mario Odys-
sey nun einen gewaltigen 
Spielplatz  für den bekannten 
Tausendsassa, auf dem sich 
Nintendo Switch Besitz er wo-
chenlang verlieren können.
Bowser hat natürlich Prin-

zessin Peach in seine Gewalt 
genommen und forciert eine 
prachtvolle Hochzeit. Damit 
seine Braut dem unglücklichen 
Ereignis angemessen ange-
zogen ist, stiehlt die hornige 
Kröte neben Kleid, Blumen 
und Festt agsschmaus auch ein 
Diadem, welches jedoch mit 
Leben durchfl utet ist. Da die-
ses dreiste „Capnapping“ dem 
Bruder des silbernen Kopf-
schmucks große Sorge berei-
tet, schließt sich der fl iegende 
Hut namens Cappy dem zur 
Rett ung eilenden Super Mario 
an und dient diesem während 
des ausladenden Abenteu-
ers als Haupthaarbedeckung.

Durch Cappy erhält Super 
Mario einige neue Bewegungs-
aktionen sowie ein Feature, 
das vielversprechende Funkti-
onen nach Super Mario Odys-
sey trägt. Schmeißt Mario die 
Mütz e auf einen dafür vorge-
sehenen Gegner, kann er in die 
Rolle des Bösewichts schlüp-
fen und so gewisse Hinder-
nisse durch dazugewonnene 
Fähigkeiten überwinden. Zig 
Gegnertypen lassen sich so für 
kurze Momente übernehmen 
und bieten dann verändertes 
Gameplay in den unterschied-
lich gestalteten Welten, die 
stets mitt els fl iegendem Schiff  
von dem ehemaligen Klemp-
ner erreicht werden. Auf der 
Jagd nach Bösewicht Bowser 
benötigt das verwendete Vehi-
kel Energie aus Mondsternen 

zum Vorankommen, weshalb 
Super Mario vorerst nur in 
Katz ensprüngen den Planeten 
bereist und in den jeweiligen 
Welten ausgiebig nach den 
speziellen Kraftstoff zellen 
Ausschau halten muss. 

Die Areale in Super Mario 
Odyssey bieten aufgrund 
ihrer weitläufi gen Gestal-
tung viele Verstecke und 
Kartenpunkte, wo die kraft-
vollen Mondsterne zu fi nden 
sind. Kleine Knobel- oder 
Jump‘n-Run-Aufgaben stellen 
sich dem fl eißigen Schnauz-
bartt räger dann auch in den 
Weg, die nach gefundenem 
Lösungsweg wieder weitere 
Mondsterne spendieren. Ins-
gesamt sollen 800 solcher 
Items in Super Mario Odyssey 

verbaut worden sein, doch 
schon nach weniger als einem 
Dritt el gesammelter Mon-
de darf sich der Spieler mit 
dem Hauptheld der fi nalen 
Schlacht widmen, um Prin-
zessin Peach aus den Klauen 
Bowsers zu befreien. Auf die-
sem langen Weg sammelt man 
zusätz lich Goldmünzen plus 
spezielle Münzen in violett er 
Farbe, die dazu dienen Mario 
neu einzukleiden. Dutz ende 
Kostüme können so bei einer 
Modekett e erworben werden, 
die Mario dann sogar andere 
Nintendo-Charaktere imitie-
ren lassen. Ebenso werden 
Aufk leber und Interieur für 
das Sternenschiff  Odyssey 
erworben, doch spielerische 
Auswirkungen haben diese 
virtuellen Güter allesamt nicht. 

Insgesamt wirkt Super Ma-
rio Odyssey daher in großen 
Teilen wie ein ausgebauter 
64-Bit-Spielplatz  für kleine 
humoristische Einlagen und 
sympathische Augenblicke, die 
mitt els virtuellem Fotoapparat  
festgehalten und auf sozialen 
Netz werken geteilt werden 
können. Da die an den Spie-
ler gestellten Anforderungen 
in dem neusten 3D-Abenteuer 
des weltbekannten Latz ho-
senträgers dafür nur in sel-
tenen Fällen über das Niveau 
vergangener Mario-Party-Ti-
tel steigen, die Übernahme 
der gegnerischen Charaktere 
sehr begrenzt und teils auch 
gezwungen erscheint – auch 
keine grundlegend neue Idee 
für Videospiele darstellt -  ver-
misst der eine oder andere Fan 

des Klempners die ehemaligen 
Stärken des Branchenvor-
bildes. Wenn geübte Spieler 
nach nur wenigen Minuten mit 
einem Dutz end Belohnungen 
das nächste Areal anreisen, 
erwarten sie zumindest durch-
dachte Level-Konstruktionen, 
perfektes Gameplay und spie-
lerisches Neuland, bekommen 
in der Regel aber wiederho-
lende Aufgabenstellungen und 
nostalgische 2D-Ausfl üge ohne 
grafi sche Genüsse.
Viele alte Hüte als Fanser-

vice.

Super Mario Odyssey
Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 55€
(Switch ASIN: B01MUBNPYP)

Star Wars ist Weltkultur. 
Luke, Han, Leia und Che-
wie gehören zum Leben 

wie die Simpsons oder James 
Bond. Der Unterschied der 
Sternensaga liegt in erste Linie 
aber wohl in der Macht, noch 
mehr Geld generieren zu kön-
nen als alle anderen Marken 
zusammengerechnet. Pünkt-
lich zu Disneys Angriff  auf 
die Kinoleinwände in 2017 mit 
Episode VIII veröff entlichte 
Electronic Arts daher den zwei-
ten Teil von Star Wars Batt le-
front EA für die hochgezüch-
teten Spiele-Maschinen, damit 
die Kassen mächtig klingen, 
während alle Englein lauthals 
singen. Star Wars Batt lefront 
II EA wurde diese an den Tag 
gelegte Strategie jedoch zum 
Verhängnis, vergleichbar dem 
eiskalten Besuch auf Bespin für 
Han Solo.

Noch vor der Veröff entlichung 
des auf Multiplayerschlachten 
ausgelegten Videospiels koch-
ten die Emotionen bei entrü-
steten Gamern derartig hoch, 
dass der größte Publisher der 
Welt von einem geplanten und 
tief in das Spiel verwobenen 
Konzept abrücken musste, 
welches nach Release der Soft-
ware sogar mehrere Regie-
rungen des Globus beschäftigt. 
Alle in Star Wars Batt lefront II 
EA verfügbaren Spielcharakte-
re, Klassen wie Fahrzeuge sind 
durch virtuelle Sammelkarten 
in ihren Werten aufzubauen, 
sodass große Vorteile für ihre 
Nutz er in den online ausgetra-
genen Wett kämpfen bei rich-

tigem Einsatz  verborgen liegen. 
Drei Slots besitz t jeder einzelne 
Kämpfer insgesamt, doch erst 
nach genügend gesammelten 
Erfahrungen schalten sich diese 
nach und nach frei und wollen 
mit den Status verbessernden 
„Star-Cards“ bestückt werden. 
Um den umständlichen Pro-
zess zu beschleunigen, schnell 
an bessere Karten zu gelangen, 
sollte auch via Mikrotransakti-
onen Spielern die Möglichkeit 
gegeben werden, benötigte 
Beuteboxen zu erstehen, die 
wie in einer Lott erie unbekann-
te Gegenstände ausspucken. 

Dies beeinfl usste nicht nur 
die Spielbalance der in der 
Ego- oder Third-Person-Per-
spektive spielbaren Krieg-der-
Sterne-Schlacht, sondern for-
derte heimtückisch dazu auf, 
echtes Geld zu investieren, 
damit gegen die hochgezüch-
teten Langzeitspieler wieder 
ernsthafte Überlebenschancen 
bestehen. Belgien, Hawaii und 
Australien beschäftigen sich 
nun mit der Frage, ob diese 
Form der Geschäftemacherei 
nicht eigentlich als Glücksspiel 
zu verstehen sei und man des-
halb unbedingt Kinder vor die-
sen Praktiken schütz en müsste, 
obwohl EA die Einkaufsopti-
onen für einen unbestimmten 
Zeitpunkt auf Eis legte - so wie 
Darth Vader den beliebten Mil-
lenium-Falcon-Piloten in der 
Wolkenstadt. 

Somit ist der Erfolg in Star 
Wars Batt lefront II aktuell den 
Menschen vorbehalten, die 

sich über Stunden mit dem 
Verdienen von Spielwährung 
verdingen, um in dem weiter-
hin aktiven Lott erieverfahren 
möglichst nütz liche Karten 
zu erhalten. Denn regulären 
Zockern dürfte der auf fünf 

sehr ähnliche Online-Modi be-
schränkte Sternenkrieg wenig 
Freude während des Einspie-
lens bereiten, dient man die 
meiste Zeit nur als Kanonen-
futt er für das dunkle Imperium 
oder die Allianz der Rebellen. 
Alle bisherigen Epochen aus 
Star Wars sind zwar verarbei-
tet, viele bekannte Helden kön-
nen mit In-Game-Währung aus 

Hand des elektronische Fes-
seln nutz enden Sklavenhänd-
lers EA freigekauft werden, 
doch deren Einsatz  ist dann 
ebenfalls meist den herausra-
genden Online-Spielern mit 
hoher Batt lescore überlassen.

Die als Wiedergutmachung  
für ihr Abhandensein in Teil 
I nun implementierte Single-
player-Kampagne kann in Star 
Wars Batt lefront II EA dagegen 
von allen tapferen Besitz ern in 
einer vier Stunden dauernden 
Sitz ung genossen werden, bis 
Mängel im Gameplay, dem 
Design, der Story und ein un-
befriedigendes Ende deren 

Alibicharakter erkennen lassen 
und Fans der Saga entt äuscht 
verabschieden. Ein Arcade-Mo-
de bietet Split-Screen-Action 
für Couchkumpels oder kleins-
te Level zum alleine Austoben. 
Das Highlight in Star Wars 

Batt lefront II EA – neben der 
ansprechenden Grafi k, die 
aber vor zwei Jahren auch 
noch stärker zu beeindrucken 
wusste – dürften daher einzig 
die speziellen Luftschlachten 
darstellen, die von darbenden 
X-Wing-Kampfpiloten mit of-
fenen Armen empfangen wer-
den. Da aber auch hier das Kon-
zept der durch „Loot-Crates“ 

gewonnenen „Star-Cards“ 
herrscht und somit wieder nur 
die besseren Karten vorrangig 
über Leben und Tod entschei-
den, bleibt der fade Nachge-
schmack eines gierigen Impe-
riums auch in diesem Sektor 
stetig spürbar. 

Übrig bleibt im Kern ein hek-
tisches Shooter-Themencasino 
mit Star-Wars-Wiedererken-
nungswert für galaktische 
Glücksspieler, welches sich 
durch ein absolut undurch-
sichtiges wie untragbares Wer-
tesystem schon vor der Ver-
öff entlichung selbst kastrierte 
und im Gegensatz  zur regu-
lären Gangart in Videospielen 
dadurch auch im Vergleich 
zum Vorgänger spielerisch zu-
rückentwickelte. 
Viel zu viele dunkle Seiten 

für ein gutes Spiel.

Star Wars Batt lefront II EA
Fotos: EA
USK 16
Circa 69€
(PS4 - ASIN: B06Y67QHV4  / 

Xbox One –  ASIN: B06Y68L-
QXW / PC - ASIN: B06Y5Y4TJ6 )

Star Wars Battlefront II EA
Inferno Squadron

E-GAMES

Super Mario Odyssey
Keine kleinen Katzensprünge.

FUN & ACTION20 #215 . Dezember . 2017  hanfj ournal.de



„Hallo Kascha,

ich fange in drei Wochen eine 
Ausbildung an, für die ich in der 
ersten Woche auch einen Drogen-
test machen muss. Dummerweise 
habe ich vor ein paar Tagen auf 
einer Party ein paar Mal an einem 
Joint gezogen. Ich hatte in dem 
Moment den Drogentest völlig 
vergessen gehabt. Dabei kiff e ich 
eigentlich gar nicht, ich rauche 
nur manchmal bei Freunden mit, 
wenn ich in der Stimmung bin. Ich 
habe auch wirklich nur zwei oder 
drei Mal gezogen. Ich habe übri-
gens sehr kurze Haare (ca. 5 mm), 
aber ich glaube, dass ich einen 
Bluttest machen muss.“

Kascha antwortet:
„Hi Mustafa,

das ist natürlich ärgerlich, wenn 
man einen Test machen muss und 
vorher „aus Versehen“ kiff t. Be-
sonders ärgerlich ist es, weil THC 
und seine Abbauprodukte relativ 
lange nachweisbar sind. Da du 
aber ansonsten nicht kiff st und 
off enbar auch keinen ganzen Joint 
geraucht hast, sind die Mengen 
in deinem Körper sehr gering. Die 
gute Nachricht ist also: In drei Wo-
chen ist das wahrscheinlich nicht 
mehr nachweisbar.
Aber kommen wir erst einmal zur 
Theorie: Das Blut kann auf zwei 
verschiedene Stoff e untersucht 
werden. Auf THC, also den Canna-
bis-Wirkstoff , und auf THC-COOH. 
Das ist ein Stoff wechselprodukt, 
das beim Abbau von THC entsteht. 
Wenn auf THC getestet wird, dann 
soll in der Regel festgestellt wer-
den, ob du in diesem Moment 
bekiff t bist. Solche Tests werden 

zum Beispiel eingesetzt, um fest-
zustellen, ob jemand unter Cann-
abiseinfl uss Auto gefahren ist. THC 
ist nach einem Joint etwa 3–27 
Stunden im Blut nachweisbar, je 
nachdem, wie viel du geraucht 
hast. Mit dem Test auf THC-COOH 
wird festgestellt, ob du Nichtkiff er, 
gelegentlicher Kiff er oder Vielkif-
fer bist. Denn dieses Produkt wird 
nur sehr langsam abgebaut und 
reichert sich daher bei regelmä-
ßigen Kiff ern an: Es wird schneller 
zugeführt, als es abgebaut wer-
den kann, wenn man jeden Tag 
kiff t. Nach einem einzelnen Joint 
ist THC-COOH normalerweise 
nicht länger als eine Woche nach-
weisbar. Wer aber mehr raucht als 
einen Joint in der Woche, der er-
reicht oft deutlich höhere Werte. 
Diese weisen dann auf regelmä-
ßigen Konsum hin – auch das ist 
für den Führerschein wichtig.
Für deine Ausbildung ist ein Wert 
von 0,0 ng/ml im Blut natürlich 
ideal. Denn du bist ja, wie du sagst, 
eigentlich kein Kiff er – und möch-
test dir dann sicher die unange-
nehmen Fragen sparen. Mit drei 
Wochen Zeit solltest du aber auf 
der sicheren Seite sein. Vorsichts-
halber kannst du auf ausreichend 
Bewegung achten und ein paar 
Tage lang viel Wasser trinken (2–3 
l pro Tag), um den THC-COOH-Ab-
bau zu beschleunigen. Das heißt 
natürlich nicht, dass du am Wo-
chenende noch mal einen Rau-
chen kannst, weil ja noch so viel 
Zeit ist – denn der Abbau kann bei 
jedem Menschen unterschiedlich 
schnell vonstattengehen und du 
willst ja kein Risiko eingehen.“

„High Kascha,

ich habe mich schon immer ge-
fragt, warum Joints eigentlich 
immer ausgehen, wenn man 
eine Minute nicht dran gezo-
gen hat, und Zigaretten einfach 
weiter brennen, manchmal so-
gar bis zum Ende. Brennt Tabak 
anders als Gras? Mit gehen aber 
auch Joints mit sehr trockenem 
Gras aus, ich glaube nicht, dass 
es an der Feuchtigkeit liegt.“

Kascha antwortet:
„Hi Dennis,

dafür gibt es mehrere Gründe. Dass 
Tabak anders abbrennt als Gras ist 
einer davon. Das liegt vor allem 
daran, wie der Tabak geschnit-
ten ist: meist in länglichen Fasern, 
während das Gras eher krümelig 
ist. Pur-Joints muss man deshalb 
auch deutlich häufi ger anzünden. 
Es liegt aber auch am Paper: Ziga-
retten sind oft mit dickerem Papier 

gerollt, das darauf ausgelegt ist, 
gleichmäßig und schnell abzubren-
nen. Durch diesen versteckten Trick 
rauchen vor allem Kettenraucher 
mehr Zigaretten pro Tag – ganz ein-
fach, weil es schneller geht.
Joints werden wiederum häufi g 
mit sehr dünnen Papers gedreht, 
die langsam brennen. Du kannst 
ja selbst einmal den Versuch ma-
chen und einen Joint mit einem 
stärkeren Paper drehen. Er wird 
fast so abbrennen wie eine Ziga-

rette. Deshalb sind diese Papers 
wiederum für Pur-Joints mit relativ 
frischem, feuchtem Gras gut ge-
eignet: Durch ihr Abbrennverhal-
ten helfen sie dabei, dass der Joint 
überhaupt dauerhaft glüht. Da 
viele Menschen aber Joints nicht so 
schnell rauchen wie Zigaretten, ist 
das langsame Abbrennverhalten 
meist erwünscht. Vor allem bei Ha-
schisch ist es sogar wichtig, damit 
das Hasch völlig verbrennen kann.“

Dennis (25) aus Berlin fragt:

Mustafa (20) aus Bremen fragt:

„Hi Kascha,
ich habe mal eine Frage. Wie 
kommt es eigentlich, dass der 
Joint direkt nach dem Anzünden 
am besten schmeckt und kurz vor 
dem Filter meist schon etwas ran-
zig ist? Und meinst du, dass es hel-
fen würde, einen noch längeren 
Joint zu bauen, damit es länger 
gut schmeckt?“

Kascha antwortet:

„High Natalie,

dafür gibt es verschiedene Grün-
de, die alle zusammen zu dem 
Ergebnis führen, dass der Joint im-
mer weniger nach leckerem Gras 
und immer mehr irgendwie ranzig 
und leicht unangenehm schme-
ckt. Die erkläre ich dir erst einmal 
nacheinander, bevor ich dann zu 
deiner zweiten Frage komme. Viel-
leicht kannst du dir die ja dann so-
gar schon selbst beantworten.
Also zuerst ist es natürlich so, dass 
kühlerer Rauch die Mundschleim-
haut weniger reizt und dadurch 
angenehmer schmeckt. Je kürzer 
der Joint wird, desto weniger wird 
der Rauch unterwegs gekühlt – 
das ist dir sicher auch schon mal 
aufgefallen. Das ist übrigens auch 
ein guter Grund, Joints nur vorne 
dick zu bauen und nicht hinten – 
weniger Glut bedeutet weniger 
Hitze und das raucht sich dann 
einfach besser. Der zweite Punkt 
ist das Kondensat. Denn während 
sich der Rauch auf dem Weg durch 
den Joint zum Filter und zum 
Mund abkühlt, kondensiert er am 

kühleren Gras oder Tabak-Gras-Ge-
misch, das er durchströmt. Wenn 
du dann weiter rauchst, verbrennt 
das Kondensat mit und am End-
stück kondensieren immer mehr 
Teer und andere Substanzen. Das 
verändert natürlich auch den Ge-
schmack: von frisch und blumig zu 
etwas ranzig.
Und dann gibt es noch einen drit-
ten Grund: So, wie Weed, das du 
im Ofen trocknest, etwas kratzig 
und geschmacklos wird, weil viele 
Aromastoff e durch die warme Luft 
verdunsten, leidet auch das Gras 
in deinem Joint etwas an der war-
men Luft. Die heiße Zugluft aus 
der Glut verdunstet Aromastoff e, 
die du vor allem mit den ersten 
Zügen zusätzlich einatmest. Da-
nach lässt der Geschmack immer 
mehr nach.
Du verstehst also langsam: Ein län-
gerer Joint ist nicht unbedingt die 
beste Lösung. Mit kurzen Joints 
hast du die wenigsten Probleme 
mit Verteerung. Dann inhalierst 
du allerdings auch nicht die zu-
sätzlichen Aromastoff e bei den 
ersten Zügen – deshalb halte ich 
mittellange, leicht konische Joints 
tatsächlich für die beste Lösung. 
Konisch deshalb, weil dann das 
meiste Gras im „leckeren“ vorde-
ren Teil enthalten ist. Außerdem 
ist es empfehlenswert, möglichst 
wenig Tabak zu verwenden: Der 
verursacht nur zusätzlichen Teer, 
ist aber für den Geschmack nicht 
hilfreich.“

Natalie (22) aus Berlin fragt:

Illu: Lukas

Erste Hilfe für Kiff er
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Der gewaltsame Tod des 
damals 33-jährigen 
André Borchardt ist nur 

einer von vielen, die auf das 
Konto der Polizei gehen, ohne 
dass die Justiz dafür eine or-
dentliche Quitt ung ausgestellt 
hätt e. Im Februar 2016 ent-
schied die Staatsanwaltschaft 
im bayerischen Traunstein, 
keine Anklage gegen den To-
desschütz en von Burghausen 
zu erheben. Das war auch ganz 
im Sinne der Gewerkschaft der 
Polizei von Oberbayern Süd, 
die die Einstellung des Verfah-
rens lautstark begrüßt hatt e. 
Die Mutt er des Opfers, die ge-
meinsam mit ihren Anwälten 
Beschwerde gegen die Ent-
scheidung eingelegt hatt e, war 
chancenlos gegen den Korps-
geist von Polizei und Justiz. 
Auch alle Versuche, von Men-
schenrechtsorganisationen 
und Politikern unterschied-
licher Parteien Unterstütz ung 
zu erhalten, um auf diesem 
Wege ihrem Sohn doch noch 
so etwas wie Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen, liefen ins 
Leere.

Aus Sicht der Staatsanwalt-
schaft war der Polizeibeam-
te, der den davonlaufenden 
André Borchardt von hinten 
niederschoss, gemäß seiner po-
lizeilichen Aufgabenerfüllung 
ermächtigt, im Rahmen der 
Vorschriften unmitt elbaren 
Zwang auszuüben und phy-
sische Gewalt anzuwenden. 
Im Fall Borchardt gab es für 
die Staatsanwaltschaft keinen 
Zweifel daran, dass sich der 
Beamte an das Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip und das Will-
kürverbot gehalten hat. Somit 
wurde rechtmäßig gehandelt, 
als die blaue Bohne den Lauf 
des Schießeisens verließ und 
den unbewaff neten mutmaß-
lichen Grasdealer hinterrücks 
im Kopf traf und tötete.
Mitt lerweile sind für die Mut-

ter des von Polizistenhand 
getöteten Sohnes alle Fristen 
abgelaufen, um zumindest 
noch den Weg über ein Kla-
ge-Erzwingungsverfahren 
zu gehen und den Beamten 
für seine mehr als zweifel-
hafte Dienstauff assung zur 
Verantwortung zu ziehen.

Schießwütige Polizisten haben 
in Deutschland nur sehr selten 
strafrechtliche Konsequenzen 
zu fürchten. Und kommt es mal 
zur Anklage und zum Prozess, 
dann ist für den Polizeibeam-
ten noch lange nichts verloren. 

Auch in Gerichtssälen hackt 
die eine Krähe der anderen 
kein Auge aus. Wie damals vor 
fünfzig Jahren im November 
1967, als Kriminalobermeister 
Karl-Heinz Kurras pro forma 
der fahrlässigen Tötung ange-
klagt wurde und die Hauptver-
handlung vor dem Landgericht 
Berlin die Schuldfrage klären 
sollte.

Kurras war am 2. Juni 1967 
bei einer Demonstration gegen 
den Staatsbesuch des Schah 
von Persien in Westberlin als 
ziviler „Greifer“ eingesetz t, 
der Rädelsführer der Studen-
tenszene festnehmen sollte. 
Nachdem die Polizei entgegen 
der Weisung des Regierenden 
Bürgermeisters die angemel-
dete Versammlung mit aller 
Härte aufgelöst hatt e, kam es 
im Innenhof des Hauses Krum-
me Straße 66/67 zu einem töd-
lichen Kopfschuss – abgefeuert 
aus Kurras’ Dienstwaff e. Dies 
geschah aus kurzer Distanz in 
den Hinterkopf des 26-jährigen 
Studenten Benno Ohnesorg, 
der gerade von drei Beamten 
festgehalten und verprügelt 
wurde. Ohnesorg starb auf dem 

Weg ins Krankenhaus, nach-
dem die Polizei einem Arzt da-
ran gehindert hatt e, noch vor 
Ort Erste Hilfe zu leisten.

Was dann geschah, ist ein 
Lehrstück des Vertuschens 

und Manipulierens. Bereits im 
Krankenhaus ereignete sich 
Rätselhaftes: Auf Weisung des 
Chefarztes wurde als Todes-
ursache im Totenschein eine 
„Schädelverletz ung durch 
Gewalteinwirkung mit einem 
stumpfen Gegenstand“ ange-
geben. Bei der Obduktion des 
Leichnams wurde am nächsten 
Morgen festgestellt, dass die 
Polizeikugel im Kopf belassen 
wurde, aber das Schädelstück 
mit dem Einschussloch he-
rausgesägt und die Haut da-
rüber zugenäht war. Das ent-
fernte Stück der Schädeldecke 
blieb verschwunden – und die 
nachtaktiven Klinikärzte muss-
ten sich nicht erklären.

Kurras selbst, der 2009 als 
DDR-Spion entt arnt wurde, 
zeigte sich unbeeindruckt an-
gesichts seines begangenen 
Totschlags. Zumal er sich auf 
der sicheren Seite fühlte und 
sich der Unterstütz ung seiner 
Kollegen gewiss sein konnte. 
Die Gewerkschaft der Polizei 
spendete für seine Verteidi-
gung 60.000 DM. Siegessi-
cher präsentierte er der Presse 
freimütig drei Versionen des 

Tathergangs. Mal war es nur 
ein Warnschuss, dann waren 
es zwei. Zuletz t sprach er von 
einem Warnschuss und einem 
zweiten versehentlich gelösten 
Schuss. Schließlich phantasierte 
er, dass er am Boden lag und 

von einer Gruppe Demons-
tranten mit Messern angegrif-
fen wurde. „Wenn ich gezielt 
geschossen hätt e, wie es meine 
Pfl icht gewesen wäre, wären 
mindestens 18 Mann tot gewe-
sen.“ Bis zum Ende Prozesses 
hielt er an dieser Version fest.

Die Hauptverfahren selbst 
war eine Farce. So wurden die 
von der Kriminalpolizei bereits 
befragten Kollegen von Kur-
ras, die unmitt elbaren Zeugen 
und Beteiligten des Vorgangs 
in der Krummen Straße nicht 
mehr gehört. Ans Licht kam 
hingegen, dass es am Tatort kei-
ne Spurensicherung gegeben 
hatt e, das Magazin der Dienst-
waff e von Kurras ausgetauscht 
worden war und ein zweites 

Projektil und eine Hülse nicht 
gefunden wurden.
Der Aussage eines neunjäh-

rigen Jungen, der vom Kü-
chenfenster der elterlichen 
Wohnung aus das Geschehen 
beobachtet hatt e, wurde kein 
Glauben geschenkt. Der Junge 
gab an, weder ein Messer noch 
einen Kampf zwischen Ohne-
sorg und Kurras gesehen zu ha-
ben. Ebenso wenig wurde das 
Tonband eines Journalisten als 
Beweismitt el zugelassen, auf 

dem nur ein Schuss zu hören 
ist.
Am 21. November 1967 wur-

de Karl-Heinz Kurras freige-
sprochen. Die Strafk ammer 
des Landgericht Moabit stellte 
in der Urteilsbegründung fest: 
„Die Tötung war eindeutig 
rechtswidrig.“ Kurras habe ob-
jektiv falsch gehandelt. Es sei 
aber „nicht widerlegbar, dass 
er sich in einer lebensbedroh-
lichen Lage glaubte“.

Nachdem der Bundesge-
richtshof im Oktober 1968 in 
der Revisionsverhandlung das 
Urteil wegen unzureichender 
Beweisaufnahme aufgehoben 
hatt e, begann am 20. Okto-
ber 1970 vor dem Landgericht 
Berlin ein neuer Prozess gegen 

Kurras. Das Gericht würdigte 
bislang ungenutz tes Beweis-
material und stellte fest, dass 
es keine Bedrohungssituation 
durch mit Messern bewaff nete 
Demonstranten gegeben habe. 
Dennoch fand die Kammer 
keine Anhaltspunkte für eine 
vorsätz liche Tötung des Stu-
denten. Die Mauer des Schwei-
gens brach nicht. Kurras wurde 
am 22. Dezember 1970 erneut 
freigesprochen. Der Richter 
gab dem Todesschütz en mit 
auf den Weg: „Menschliches 
Fehlverhalten oder moralische 
Schuld: Das haben Sie mit sich 
selbst und dem Herrgott  auszu-
machen und die Last selber zu 
tragen. Ihnen eine strafrecht-
liche Schuld nachzuweisen, wa-
ren wir nicht in der Lage.“

Vielleicht war die Kammer 
auch nicht willens, Kurras’ 
Schuld nachzuweisen, eben-
so wie Jahrzehnte später die 
Staatsanwaltschaft in Traun-
stein, die gar nicht erst auf die 
Idee kam, die Schuldfrage im 
Fall André Borchardt zu stellen. 
Als hätt e sich die Erde in letz ten 
fünfzig Jahren nicht gedreht, 
scheint es so, als könnten Po-
lizeibeamte nach wie vor nach 
eigenem Gutdünken harm-
losen Bürger das Licht aus-
knipsen, ohne Konsequenzen 
zu fürchten. Von einem Auf-
schrei der Bevölkerung wie 
damals 1967, als sich massiver 
Widerstand gegen den „Staat 
im Staate“ formierte, ist nichts 
zu hören. Der Totschlag an 
Benno Ohnesorg war das Fanal 
der 68er-Studentenrevoluti-
on – André Borchardt Erschie-
ßung durch einen Polizisten 
hingegen war nur schrecklich 
und sinnlos dazu, da die Op-
fer der Cannabisprohibition 
von der breiten Öff entlichkeit 
nicht wahrgenommen werden. 
Für Benno Ohnesorg wurde 
am Tatort eine Gedenk- und 
Informationsstele errichtet. Für 
André Borchardt gibt es nicht 
einmal eine Gedenktafel, die an 
die grausamen Geschehnisse in 
der Burghauser Herderstraße 
erinnert.

Beitrag von
Sadhu van Hemp

der Freiheit ins Genick
Ein Schuss –
Nicht immer sind Polizisten unsere Freunde und Helfer, für die sie sich gerne aus-

geben. Oftmals bekommen die Bürger das genaue Gegenteil zu spüren, wie zum 

Beispiel der mutmaßliche Cannabisfachhändler André Borchardt, der am 25. Juli 

2014 in Burghausen von einem Zivilpolizisten von hinten per Kopfschuss füsiliert 

wurde. Polizeigewalt ist in Deutschland an der Tagesordnung – und nur ein 

Bruchteil der von Polizisten verübten Gewaltexzesse führt zu einer Verurteilung.

WERBUNG
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